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A. Bekanntmachungen nach dem NHG 
 
Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat mit Schreiben vom 23.02.2020 (Az.: 27.5-74503-
115) gemäß § 18 Abs. 6, 8 und 14 NHG i.V.m. § 51 Abs. 3 NHG die folgende Ordnung über besondere Zugangsvo-
raussetzungen für den konsekutiven Masterstudiengang „Religion in the Public Sphere“ genehmigt. Sie tritt am Tage 
nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover in Kraft. 

 

 

Ordnung über den Zugang und die Zulassung 

für den konsekutiven Masterstudiengang 

Religion in the Public Sphere 

 

Die Philosophische Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 20.01.2020 die fol-
gende Ordnung nach § 18 Abs. 8 NHG und § 7 NHZG beschlossen: 

 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang Religion in the Public 
Sphere an der Philosophischen Fakultät der Leibniz Universität Hannover. 

(2) Die Zugangsvoraussetzungen richten sich nach § 2. 

(3) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung 
stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens 
vergeben (§ 4). Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als 
Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für den Zugang zum konsekutiven Masterstudiengang Religion in the Public Sphere 
ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber 
- entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-

Signatarstaaten angehört, einen Bachelorabschluss oder diesem gleichwertigen Abschluss in 
einem fachlich geeigneten vorangegangenen Studium gemäß Anlage 1 erworben hat, oder 

- an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Abschluss in einem fachlich 
geeigneten vorangegangenen Studium erworben hat; die Gleichwertigkeit wird nach Maßgabe 
der Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beim Sekretariat 
der Kultusministerkonferenz (http://anabin.kmk.org) festgestellt. 

Die Entscheidung, ob das vorangegangene Studium fachlich geeignet ist, trifft die Auswahlkommis-
sion; die Feststellung kann mit einer Nebenbestimmung versehen werden, noch fehlende Module im 
Umfang von max. 30 LP innerhalb von zwei Semestern nachzuholen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 sind Bewerberinnen und Bewerber vorläufig zugangsberechtigt, deren Ba-
chelorabschluss oder ein diesem gleichwertiger Abschluss zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vor-
liegt, wenn mindestens 150 Leistungspunkte erbracht wurden und zu erwarten ist, dass der Bachelor-
abschluss oder ein diesem gleichwertiger Abschluss spätestens bis zum Ende des ersten Semesters 
des Masterstudienganges erlangt wird. Aus den bisherigen Prüfungsleistungen ist eine Durchschnitts-
note zu ermitteln, die im Auswahlverfahren nach § 4 berücksichtigt wird, unabhängig davon, ob das 
Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht.  

(3) Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung aufweisen 
noch ihren Bachelorabschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben, müssen darüber hin-
aus über für das Studium ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache auf dem Sprachniveau B1 
GER verfügen. Für Details zum Nachweis siehe: http://www.fsz.uni-hannover.de/de-nachweise.html. 

(4) Ferner ist der Nachweis von englischen Sprachkenntnissen auf dem Sprachniveau B2 GER für den 
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Home Track Zugangsvoraussetzung zum Masterstudiengang Religion in the Public Sphere. Für De-
tails zum Nachweis siehe: http://www.fsz.uni-hannover.de/en-nachweise.html. Von der Nachweis-
pflicht ausgenommen sind Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache Englisch ist bzw. die 
eine Hochschulzugangsberechtigung mit der genannten Sprache aufweisen oder die ihren Bachelor-
abschluss in einem englischsprachigen Studiengang erworben haben. Im Zweifelsfall entscheidet die 
Auswahlkommission. 

(5) Ferner müssen Bewerberinnen und Bewerber, die mit ihrer Bewerbung Interesse am Double Degree 
Programm mit der Södertörn Universität, Schweden, bzw. der Roma Tre Universität, Italien, bekun-
den, über für das Studium ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache auf dem Sprachniveau 
C1 GER verfügen, die erst mit der Bewerbung zum Double Degree im 1. Fachsemester nachzuweisen 
sind. Für Details zum Nachweis siehe: https://www.fsz.uni-hannover.de/en-nachweise.html.  

 

§ 3 Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

(1) Der Masterstudiengang Religion in the Public Sphere beginnt jeweils zum Wintersemester. Die Be-
werbung muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 31. Mai (Aus-
schlussfrist für Bewerbungen aus Nicht-EU-Ländern) bzw. bis zum 15. Juli (Ausschlussfrist für Bewer-
bungen aus dem Inland und EU-Ländern) bei der Hochschule eingegangen sein. Die Bewerbung ist 
schriftlich und über ein Online-Portal der Hochschule zu stellen. Anträge auf Zulassung außerhalb des 
Verfahrens der Studienplatzvergabe und der festgesetzten Zulassungszahlen müssen für das Winter-
semester bis zum 01.10. bei der Hochschule eingegangen sein. Die Bewerbung bzw. der Antrag nach 
Satz 4 gelten nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Bewerbungstermins. Die Hoch-
schule ist nicht verpflichtet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu über-
prüfen.  

(2) Der Bewerbung bzw. dem Antrag nach Absatz 1 Satz 4 sind - bei Zeugnissen und Nachweisen in be-
glaubigter Kopie - folgende Unterlagen in beglaubigter deutscher oder englischer Übersetzung, falls 
die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache abgefasst sind, beizufügen: 
a) das Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs oder - wenn dieses noch nicht vorliegt - eine 

Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die Leistungspunkte und über die 
Durchschnittsnote, 

b) Lebenslauf im Umfang von zwei bis drei Seiten (in deutscher oder englischer Sprache), 

c) Nachweise nach § 2 Abs. 3, 4 und 5, 

d) Ferner ist in der Bewerbung anzugeben, ob Interesse am Double Degree-Programm mit a) der 
Södertörn Universität, Schweden, oder b) der Roma Tre Universität, Italien, besteht. 

(3) Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Verfahren 
ausgeschlossen. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 

 

§ 4 Zulassungsverfahren 

(1) Die Auswahlentscheidung erfolgt auf der Basis einer Reihung, die anhand der Abschluss- bzw. Durch-
schnittsnote nach § 3 Abs. 2 Buchstabe a) erstellt wird. Besteht zwischen einzelnen Bewerberinnen 
und/oder Bewerbern Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge auf der Liste nach dem Los. 

(2) Vierzig Prozent von Hundert der zur Verfügung stehenden Studienplätze können unter Beachtung von 
§ 4 Abs. 1 vorab an Bewerberinnen und Bewerber aus Nicht-EU-Ländern unter Wahrung der in § 3 
Abs. 1 genannten Frist vergeben werden. Studienplätze, die nach dieser Regelung nicht vergeben 
werden, gehen in das reguläre Studienplatzvergabeverfahren für diesen Studiengang über. Bewerbe-
rinnen und Bewerber aus Nicht-EU-Ländern, die innerhalb der Vorabquote keinen Studienplatz erhal-
ten haben, nehmen am regulären Studienplatzvergabeverfahren für diesen Studiengang teil. 

(3) Die Auswahlkommission (§ 5) trifft die Auswahlentscheidung. 

(4) Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immatrikulati-
onsordnung der Hochschule unberührt. Die Einschreibung der Bewerberinnen und Bewerber, die 
nach § 2 Abs. 1 Satz 2 noch fehlende Module nachzuholen haben, erlischt, wenn die hierfür erforderli-
chen Nachweise nicht innerhalb eines Jahres erbracht worden sind und die Bewerberin oder der Be-
werber dies zu vertreten hat. Gleiches gilt, wenn nach § 2 Abs. 2 der erfolgreiche Bachelorabschluss 
oder ein diesem gleichwertiger Abschluss nicht bis zum 15. April (Beginn im Wintersemester) eines 
Jahres nachgewiesen wird und die Bewerberin oder der Bewerber dies zu vertreten hat. 
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§ 5 Auswahlkommission für den Masterstudiengang Religion in the Public Sphere 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät eine Auswahlkom-
mission. 

(2) Der Auswahlkommission gehören mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder an, die der Hochschul-
lehrer- oder der Mitarbeitergruppe angehören müssen, und ein Mitglied der Studierendengruppe mit 
beratender Stimme. Wenigstens ein Mitglied muss der Hochschullehrergruppe angehören. Die Mitglie-
der werden durch den Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät eingesetzt. Die Amtszeit der Mitglie-
der beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein Jahr, Wiederbestellung ist möglich. Die 
Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend 
sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 

b) Prüfung der Zugangsvoraussetzungen, 

c) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen und Bewerber. 

 

§ 6 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hochschule einen 
schriftlichen Zulassungsbescheid. In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin 
oder der Bewerber schriftlich oder elektronisch zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz an-
nimmt. Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirk-
sam. Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ablehnungsbe-
scheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Bewerberin oder 
des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. Der Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen.  

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Abs. 1 durchgeführt. 

(4) Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn abgeschlossen. 
Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los vergeben. Der Bewer-
bungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss 
des Verfahrens.  

 

§ 7 Zulassung für höhere Fachsemester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nachstehen-
der Reihenfolge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine besondere 
Härte bedeuten würde, 

b) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

ba) an einer anderen deutschen Hochschule oder einer Hochschule eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum eingeschrieben sind oder waren, 

bb) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehörigen 
gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet über die Zulassung das Ergebnis der 
Bachelorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung bei gleichem Ergebnis die für 
die Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei 
dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 

§ 8 Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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Anlage 1 

Fachlich geeignete vorangegangene Studiengänge für den Masterstudiengang Religion in the Public Sphere 
sind folgende: 

Bachelorabschluss oder diesem gleichwertigen Abschluss in einem religionswissenschaftlichen oder soziolo-
gischen Studiengang bzw. -fach. 

Alternativ ein Bachelorabschluss oder diesem gleichwertiger Abschluss in einer kultur- oder sozialwissen-
schaftlichen Studienrichtung (vorrangig Anthropologie, Ethnologie, Geschichte, Kulturwissenschaft, Judais-
tik, Islamwissenschaft, Politikwissenschaft, einer Regionalwissenschaft sowie vergleichbarer Studiengänge 
im Ausland mit entsprechender fremdsprachlicher Bezeichnung) mit dem Nachweis vertiefter Kenntnisse 
religionswissenschaftlich relevanter Inhalte.  

Sollte das Abschlusszeugnis keine spezifischen Kurse erkennen lassen, müssen Antragstellerinnen und An-
tragsteller den Nachweis (offizielle Kursbeschreibung oder Syllabus) beilegen. 

Im Zweifel entscheidet die Auswahlkommission. 
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Das Präsidium der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat die Änderung der folgenden Ordnung am 
13.01.2021 beschlossen. Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat die Änderung am 22.02.2021 genehmigt. 

 

 

Änderung der Ordnung für das Niedersächsische Studienkolleg 

 

Präambel 

 

Im Niedersächsischen Studienkolleg kommen Studienbewerberinnen und Studienbewerber verschiedener 
Herkunft, Kultur und Vorbildung zusammen, um sich gemeinsam auf ein Hochschulstudium vorzubereiten. Am 
Studienkolleg sind Lehrende und Lernende aufgerufen, in besonderer Weise in gegenseitiger Achtung der 
Persönlichkeit, der religiösen Überzeugung, der politischen Anschauungen und der Nationalität zusammen-
zuwirken. 

 

§ 1  Rechtsstatus und Aufgabe des Niedersächsischen Studienkollegs 
(1) Das Niedersächsische Studienkolleg ist eine zentrale Einrichtung an der Leibniz Universität Hanno-

ver. Es ist dem Präsidium der Leibniz Universität Hannover unterstellt. 

(2) Am Niedersächsischen Studienkolleg werden Studienbewerberinnen und Studienbewerber mit aus-
ländischen Bildungsnachweisen, die ohne direkte Hochschulzugangsberechtigung ein Studium an 
einer Niedersächsischen Hochschule anstreben, auf ein Studium vorbereitet. 

(3) Das Niedersächsische Studienkolleg hat die Aufgabe, die für ein Studium erforderlichen sprachli-
chen, fachlichen und methodischen Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln. 

(4) Die Studienbewerberinnen und Studienbewerber weisen ihre Kenntnisse und Fähigkeiten durch ihre 
Teilnahme an der Feststellungsprüfung (§ 8) nach.    

(5) Das Niedersächsische Studienkolleg unterstützt die Hochschulen bei der Feststellung der Hoch-
schulzugangsberechtigung von Studienbewerberinnen und Studienbewerbern mit einem ausländi-
schen Bildungsstand nach § 18 Abs. 10 und 11 NHG, die fluchtbedingt keinen oder keinen vollstän-
digen Bildungsnachweis erbringen können (§ 6) 

 

§ 2  Organisation des Niedersächsischen Studienkollegs 

 
(1) Die Kollegleiterin oder der Kollegleiter vertritt das Niedersächsische Studienkolleg nach außen und 

ist für den ordnungsgemäßen Lehr- und Studienbetrieb sowie für die Verwaltung des Kollegs verant-
wortlich.  

(2) Die Kollegleiterin oder der Kollegleiter wird zur Wahrnehmung dieser Aufgabe zusätzlich von einer 
ständigen Vertreterin oder einem ständigen Vertreter unterstützt. Die Bestellung dieser beiden Lei-
tungsfunktionen erfolgt durch das Präsidium der Leibniz Universität Hannover. Auch weitere Perso-
nen können mit Koordinierungsaufgaben betraut werden. Die Gesamtverantwortung sowie die ab-
schließende Entscheidungsbefugnis der Kollegleiterin oder des Kollegleiters bleiben unberührt. 

(3) Die Kollegleitung trägt gemeinsam mit dem Lehrerkollegium dafür Sorge, dass das Niedersächsi-
sche Studienkolleg dem Anspruch der Studierenden auf eine optimale Vorbereitung auf das Studium 
an einer Hochschule gerecht wird. 

(4) Die Stellen am Niedersächsischen Studienkolleg sind der Leibniz Universität Hannover zugeordnet. 

 

§ 3  Rechtsstellung und Pflichten der Studienbewerberinnen/Studienbewerber 
(1) Die Studienbewerberinnen und Studienbewerber sind für die Dauer ihrer Zugehörigkeit zum Nieder-

sächsischen Studienkolleg als Kollegiatinnen und Kollegiaten zu bezeichnen, sie werden hochschul-
rechtlich den Studierenden der Leibniz Universität Hannover gleichgestellt.  
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(2) Die Kollegiatinnen/Kollegiaten sind verpflichtet, an den Unterrichtsveranstaltungen regelmäßig teil-
zunehmen.  

(3) Die Kollegiatinnen/Kollegiaten können exmatrikuliert werden, wenn sie nach schriftlicher Abmah-
nung dem Unterricht fortgesetzt oder wiederholt ohne triftige Begründung fernbleiben. 

 

§ 4  Schwerpunktkurse 

  Am Niedersächsischen Studienkolleg werden folgende Schwerpunktkurse angeboten: 

  1. Schwerpunktkurs T für die Vorbereitung auf technische, mathematische, ingenieurwissenschaft-
liche und naturwissenschaftliche Studiengänge (außer biologischen Studiengängen) 

  2. Schwerpunktkurs M für die Vorbereitung auf medizinische und biologische Studiengänge 

  3. Schwerpunktkurs W für die Vorbereitung auf wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Studien-
gänge 

  4.   Schwerpunktkurs G für die Vorbereitung auf geisteswissenschaftliche Studiengänge 

  5.   Schwerpunktkurs S für die Vorbereitung auf sprachliche Studiengänge. 

   

§ 5  Aufnahme in das Niedersächsische Studienkolleg 
(1) In das Niedersächsische Studienkolleg kann aufgenommen werden, wer ausländische Bildungs-

nachweise erworben hat, die gemäß der durch die Kultusministerkonferenz vorgegebenen Bewer-
tungskriterien einer zusätzlichen Feststellungsprüfung bedürfen. Entsprechend der Regelungen des 
Niedersächsischen Kultusministeriums können auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer derjeni-
gen Projekte aufgenommen werden, die nach Entscheidung des Niedersächsischen Kultusministeri-
ums sowie des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur am Niedersächsischen 
Studienkolleg durchgeführt werden. 

(2) Die Aufnahme in das Niedersächsische Studienkolleg erfolgt jeweils zum Winter- und Sommerse-
mester, d.h. zum 01.04. sowie zum 01.10. eines jeden Jahres. 

(3) Die Aufnahme in das Niedersächsische Studienkolleg setzt Kenntnisse in der deutschen Sprache 
zumindest auf Niveau B 1 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen 
voraus, die durch eins der folgenden vom Studienkolleg anerkannten Deutschzertifikate nachgewie-
sen werden müssen: Onset, Test-Daf, DSH, DSD I, DSD II, Telc, Telc Hochschule, Goethe-Zertifi-
kate, ÖSD-Zertifikate; Unicert, IB-Deutsch. Zudem werden Grundkenntnisse in den weiteren, für den 
jeweiligen Schwerpunktkurs relevanten Fächern (T, W Mathematik; M Chemie/Biologie: G/S Ge-
schichte/Politik) vorausgesetzt, die eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht bzw. an der abschlie-
ßenden Feststellungsprüfung erwarten lassen. Der Nachweis dieser Kenntnisse erfolgt durch das 
erfolgreiche Ablegen des vom Niedersächsischen Studienkolleg angebotenen Aufnahmetest. Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer von Projekten nach § 5 Abs. 1 Satz 2 können ihre Kenntnisse auch 
auf andere geeignete Weise nachweisen, insbesondere durch die erfolgreiche Teilnahme an einem 
Sprachkurs des Studienkollegs. 

(4) Das Niedersächsische Studienkolleg kann Vorbereitungskurse für das Aufnahmeverfahren einrich-
ten.  

(5) Die Aufnahme in das Niedersächsische Studienkolleg ist in der Regel ausgeschlossen, wenn die 
Studienbewerberin oder der Studienbewerber bereits ein Studienkolleg eines anderen Bundeslands 
besucht. Über einen Wechsel in besonders gelagerten Einzelfällen nach Satz 1 entscheidet die Kol-
legleiterin oder der Kollegleiter. Die Aufnahme ist ausgeschlossen, wenn die Feststellungsprüfung 
am Niedersächsischen Studienkolleg oder in einem anderen Bundesland endgültig nicht bestanden 
wurde. 

 

§ 6  Bewerbungs- und Aufnahmeverfahren 
(1) Die Bewerbung für die Teilnahme am Aufnahmeverfahren nach § 5 Abs. 3 erfolgt im Rahmen des 

Zulassungsantrags für einen Studiengang bei einer Hochschule in Niedersachsen. Die jeweiligen 
Hochschulen regeln die Bewerbungsfristen und das Bewerbungsverfahren. Sie prüfen die Bewer-
bungsunterlagen und melden Bewerberinnen und Bewerber ohne direkte Hochschulzugangsberech-
tigung durch Eintrag in eine Datenbank an das Niedersächsische Studienkolleg. Die Bewerberinnen 
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und Bewerber erhalten von den jeweiligen Hochschulen eine schriftliche Mitteilung über die Zulas-
sung zum nächsten Termin des Aufnahmeverfahrens mit Angabe der jeweiligen Kursrichtung des 
Studienkollegs. Das Studienkolleg informiert die Bewerber und Bewerberinnen über den Termin und 
den Ablauf des Aufnahmeverfahrens. Die Zulassung ist beim Aufnahmeverfahren von den Bewerbe-
rinnen und Bewerbern vorzulegen. Können die für die Bewertung erforderlichen Nachweise aus von 
der Antragstellerin oder dem Antragsteller nicht zu vertretenden Gründen nicht oder nur teilweise 
vorgelegt werden oder ist die Vorlage der entsprechenden Unterlagen mit einem unangemessenen 
zeitlichen und sachlichen Aufwand verbunden, so meldet die Hochschule die Bewerberin oder den 
Bewerber mit einem Hinweis hierauf für die Teilnahme am Aufnahmeverfahren an. 

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die aufgrund der erbrachten Leistungen im Aufnahmeverfahren nicht 
aufgenommen wurden, benötigen für eine Wiederholung eine erneute Zulassung durch eine Hoch-
schule in Niedersachsen nach dem obigen Verfahren   

(3) Das Aufnahmeverfahren in das Studienkolleg erfolgt in zwei Stufen: 
- Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Teilnahme am Aufnahmetest auf der Basis 

der Höhe des nachgewiesenen Sprachniveaus im Deutsch-Zertifikat 
- Erfolgreiches Ablegen des Aufnahmetestes  
 Die abschließende Aufnahme in das Niedersächsische Studienkolleg erfolgt nach der Zahl der ver-
fügbaren Plätze. Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. Die Vergabe der Plätze bestimmt 
sich nach den im Aufnahmeverfahren erbrachten Leistungen. Wird in den Fällen des § 5 Abs. 3 Satz 
4 ein anderer geeigneter Nachweis erbracht, so sind die in ihm zum Ausdruck kommenden Leistun-
gen der Bewerberin oder des Bewerbers maßgeblich. 

 (4) Ergibt sich bei der Durchführung des Aufnahmeverfahrens nach Abs. 3 eine Ranggleichheit zwi-
schen mehreren Bewerberinnen und Bewerbern, wird über die Vergabe durch Losentscheid ent-
schieden. 

(5) Bewerberinnen und Bewerber, die fluchtbedingt keinen Nachweis einer direkten Hochschulzugangs-
berechtigung vorlegen können, werden von der Hochschule mit einem Hinweis hierauf für die Teil-
nahme am Aufnahmeverfahren angemeldet (§ 1 Abs. 5). Die Hochschule stellt bei einem überdurch-
schnittlich abgelegten Aufnahmetest am Niedersächsischen Studienkolleg eine Hochschulzugangs-
berechtigung zu einem nicht zulassungsbeschränkten Studiengang fest. 

 

§ 7  Studienverlauf 
(1) Das Studium erfolgt in Kursen nach § 4 und ist gegliedert in Unter- bzw. Obersemester. Die Pflicht-

fächer der Schwerpunktkurse können durch weitere, für die jeweilige Studienrichtung bedeutsame 
Zusatzfächer ergänzt werden. Die Fächer des Obersemesters einschließlich der Zusatzfächer sind 
prüfungsrelevant. Die in ihnen erreichten Endnoten gehen in die Durchschnittsnote der Feststel-
lungsprüfung ein. 

(2) Die Anzahl der Semesterwochen kann von denen an der Leibniz Universität Hannover abweichen. 

(3) Die Regelstudienzeit beträgt 2 Semester. Jedes Semester darf nur einmal wiederholt werden. Auf 
Antrag kann ein Semester freiwillig wiederholt werden. Über den Antrag entscheidet die Kollegleite-
rin oder der Kollegleiter. 

(4) Beim Übergang vom Unter- in das Obersemester soll gewährleistet sein, dass die Kollegiatinnen 
und Kollegiaten dem Unterricht im Obersemester folgen können. 

(5) Auf Antrag kann bei Vorliegen der entsprechenden sprachlichen, fachlichen und methodischen Vo-
raussetzungen ein vorzeitiger Wechsel in das Obersemester stattfinden.  

(6) Für Kollegiatinnen und Kollegiaten mit besonders guten Leistungen kann das Niedersächsische Stu-
dienkolleg einsemestrige Schnellkurse einrichten. Ein Rechtsanspruch auf Einrichtung eines 
Schnellkurses besteht nicht. 

 

§ 8  Feststellungsprüfung 
(1) 1In der Feststellungsprüfung hat der Prüfling nachzuweisen, dass er einen Bildungsstand besitzt, der 

einer fachgebundenen Hochschulreife entspricht. 2Er hat nachzuweisen, dass er für ein Studium an 
einer niedersächsischen Hochschule in einem Studiengang, der dem gewählten Schwerpunkt nach 
§ 4 zugeordnet ist, die erforderlichen fachlichen und methodischen Kenntnisse und die erforderli-
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chen Kenntnisse der deutschen Sprache besitzt. 3 Es werden jährlich zwei Prüfungsdurchgänge an-
geboten. 4Sie sind zeitlich so festzulegen, dass sich die Prüflinge jeweils zum folgenden Semester 
um einen Studienplatz bewerben können. 

(2) 1Zur Feststellungsprüfung können Kollegiatinnen und Kollegiaten sowie Personen, die das Studien-
kolleg nicht besucht haben (Externe), zugelassen werden. 2Kollegiatinnen und Kollegiaten werden 
zur Feststellungsprüfung zugelassen, wenn die Vorbereitung auf die Feststellungsprüfung am Studi-
enkolleg  

 1. abgeschlossen ist oder 

 2. noch nicht abgeschlossen, aber ein Bestehen der Feststellungsprüfung aussichtsreich er-
scheint. 

  3Nicht zugelassen wird, wer die Feststellungsprüfung oder eine entsprechende Prüfung in                
einem anderen Bundesland unternommen hat. 

(3) 1Externe werden zur Feststellungsprüfung zugelassen, wenn sie 

1. von einer Hochschule im Geltungsbereich des Niedersächsischen Hochschulgesetzes für ein 
Studium vorgemerkt sind und 

2. sich auf die Feststellungsprüfung so vorbereitet haben, dass ein Bestehen der Prüfung zu er-
warten ist. 
2Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Hinsichtlich der Antragstellung gilt § 6 Abs. 1 entsprechend. 

(4) 1Wer zur Feststellungsprüfung zugelassen werden will, hat sich bei dem Studienkolleg schriftlich zu 
melden. 2Mit der Meldung zur Feststellungsprüfung ist eine schriftliche Erklärung darüber abzuge-
ben, ob, wann und wo bereits die Feststellungsprüfung oder eine entsprechende Prüfung in einem 
anderen Bundesland unternommen wurde. 3Mit der Meldung ist ferner schriftlich mitzuteilen, in wel-
chem weiteren Fach eine mündliche Prüfung stattfinden soll. 4Die Meldefristen für die Prüfungs-
durchgänge werden vom Studienkolleg schriftlich und mindestens fünf Werktage vor den Prüfungs-
terminen bekannt gemacht. 

(5) Hinsichtlich der Prüfungsanforderungen sowie des Prüfungsverfahrens finden die Regelungen des 
Niedersächsischen Kultusministeriums Anwendung. 

(6) Auf Antrag können Kollegiatinnen und Kollegiaten des ersten Semesters vorgezogen an der Fest-
stellungsprüfung teilnehmen, wenn ihre bisherigen Leistungen einen Erfolg erwarten lassen. Die 
Entscheidung hierüber obliegt der Prüfungskommission. Sie werden nach dem Verfahren für Ex-
terne geprüft, ihr Status als Kollegiaten bleibt dabei erhalten. Gebühren nach § 9 Abs. 2 Nr.5 entfal-
len. 

(7) Soweit Kollegiatinnen und Kollegiaten die vorgezogene Feststellungsprüfung insgesamt oder in ein-
zelnen Fächern nicht bestanden haben, gilt die Prüfung als nicht abgelegt (Freiversuch). Hat eine 
Kollegiatin oder ein Kollegiat die vorgezogene Feststellungsprüfung bestanden, kann sie oder er zur 
Verbesserung des Prüfungsergebnisses die Feststellungsprüfung noch einmal ablegen. 

(8) Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Schnellkurses (§ 7 Abs. 6) gelten ebenfalls die Rege-
lungen über den Freiversuch (Abs. 4). 

 

§ 9  Gebühren 
(1) Für die Inanspruchnahme der lehrbezogenen fachlichen Leistungsangebote sowie für Lehr- und 

Lernmaterialien erhebt das Niedersächsische Studienkolleg Semestergebühren. Die Gebühr beträgt 
für jedes Semester 250,00 €.  

(2) Darüber hinaus werden für besondere Leistungen Gebühren wie folgt erhoben: 

1. Ersatz für verlorenen Semesterausweis mit Bescheinigungen:    5,00 €, 

2. Zweitschrift von Zeugnis:  35,00  €, 

3. Teilnahme an Aufnahmetest:  30,00  €, 

4. Ausstellung weiterer Beglaubigungen vom  

 Feststellungsprüfungszeugnis (ab 4) pro Stück:  1,00 €, 
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5. Teilnahme an externer Feststellungsprüfung: 200,00 €, 

6. Teilnahme an einem Vorkurs: 170,00 €, 

7. Teilnahme an Propädeutikum: 250,00 €. 

 (3) Bei Stipendiatinnen und Stipendiaten, deren Stipendiengeber schon Studienentgelt an das Nieder-
sächsische Studienkolleg zahlt, entfällt insoweit die Gebühr für die Inanspruchnahme der Infrastruk-
tur. 

 

§ 10  Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündigungsblatt der Leibniz Universi-
tät Hannover in Kraft.  
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Das Dekanat der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 
16.03.2021 die nachstehende Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Life Science vom 19.07.2016, 
in der Fassung der letzten Änderung vom 30.09.2019 gem. § 43 Abs. 1 S. 5 NHG in Eilkompetenz beschlossen. Das 
Präsidium hat die Änderung am 24.03.2021 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) des Niedersächsischen Hochschulgesetzes 
genehmigt. Sie tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leib-
niz Universität Hannover zum 01.04.2021 in Kraft. 

 

Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang  

Life Science 

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

 

Die Naturwissenschaftliche Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß §§ 7 Ab-
satz 3, 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende geänderte Prüfungsordnung 
erlassen: 

 

Übersicht 

Erster Teil: Allgemeines 

§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 

§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 

§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 

§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 7 Masterarbeit  

§ 8 Bestehen und Nichtbestehen  

§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 10a  Einstufungsprüfung für Flüchtlinge 

§ 11 Fernstudium 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 

§ 13 Anmeldung 

§ 14 Wiederholung 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 

§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 19 Leistungspunkte und Module 

§ 20 Gesamtnotenbildung 

§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 23 Verfahrensvorschriften  

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
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Erster Teil: Allgemeines 

 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die 
Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen 
oder wissenschaftlich-künstlerischen Grundsätzen auf fortgeschrittenem Niveau selbstständig zu arbei-
ten und wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden; ferner soll festgestellt werden, ob er die fachli-
chen Zusammenhänge des Faches überblickt und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendi-
gen Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat. 

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den aka-
demischen Grad „Master of Science (M. Sc.)“ 

 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium be-
trägt 120 ECTS-Leistungspunkte (Leistungspunkte) zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in vier Se-
mester. 

 

§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

(1) 1Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist die Studiendekanin oder der 
Studiendekan zuständig. 2Im Einvernehmen mit der Studiendekanin oder dem Studiendekan kann der 
Fakultätsrat zur Erledigung dieser Aufgaben einen Prüfungsausschuss einsetzen. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der Hochschulleh-
rergruppe, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied 
der Studierendengruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden 
durch die jeweiligen Gruppenvertretungen benannt. 3Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz, über 
die der Prüfungsausschuss entscheidet, müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe oder habi-
litierten Mitgliedern ausgeübt werden. 4Das studentische Mitglied hat in Bewertungsfragen und bei der 
Entscheidung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen nur beratende Stimme. 5Die Studiendeka-
nin oder der Studiendekan kann, falls sie oder er nicht als Mitglied des Prüfungsausschusses benannt 
wird, an den Sitzungen des Prüfungsausschusses mit beratender Stimme teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegen-
heit. 2Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder an-
wesend ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; Stimm-
enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung 
und die Beschlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen beobach-
tend teilzunehmen.  

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftrag-
ten Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, 
führt sie aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der 
Befugnisse auf den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 ausge-
schlossen.  

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

 

§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und gegebenen-
falls Studienleistungen in Pflichtmodulen nach Anlage 1.1, dem Pflichtmodul „Masterarbeit“ nach Anlage 
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1.4 und gegebenenfalls Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.2 sowie Wahlmodulen nach Anlage 1.3.  

(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulhandbuch oder dem 
Vorlesungsverzeichnis. 

(3) Entfällt 

(4) 1Lehr- und Prüfungssprache ist in der Regel Deutsch. 2Nach entsprechender Ankündigung im Modul-
handbuch kann die Lehr- und Prüfungssprache auch Englisch sein. 3Die Prüfungen können in Abspra-
che oder nach Festlegung durch den beziehungsweise die Prüfenden in englischer Sprache abgenom-
men werden. 

(5) 1Während eines Auslandsaufenthaltes erworbene Leistungen können nach § 10 Absatz 5 im Umfang 
von bis zu 30 ECTS Leistungspunkten individuell, in der Regel als Wahlpflichtmodule und gegebenen-
falls Wahlmodule nach Anlage 1.2 beziehungsweise 1.3, ausnahmsweise als Pflichtmodule nach An-
lage 1.1 angerechnet werden, sofern sie über ein „learning agreement (LA)“ vereinbart wurden. 2Außer-
dem dürfen sie nicht bereits Gegenstand einer im bisherigen Studium bereits abgelegten Modulprüfung 
gewesen sein und müssen für das Studium eine fachliche Relevanz haben.3Alle weiteren Anerkennun-
gen von Studien- und Prüfungsleistungen sind nach Maßgabe von § 10 Absatz 3 geregelt. 

 

§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Masterstudiengangs Life Science Mitglieder der 
Hochschullehrergruppe der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Han-
nover als Prüfungsberechtigte sowie die Beisitzenden. 2Das nach § 3 zuständige Organ kann weitere Prü-
fende bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qua-
lifikation besitzen. 3Soweit sie die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, können auch Prüfende bestellt 
werden, die nicht Mitglieder oder Angehörige der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover sind. 4Zur 
Beisitzerin oder Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die durch die Prüfung festzustellende o-
der eine gleichwertige Qualifikation erworben hat. 5Die Bestellung von Beisitzenden kann vom nach § 3 zu-
ständigen Organ auch auf die Prüfenden delegiert werden. 

 

§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studienleistungen sind insbesondere unbenotete Hausübungen, Laborübungen, Präsenzübungen, 
Praktikumsberichte, Klausuren, Vorträge und Hausarbeiten. 2Die zu erbringenden Studienleistungen 
werden in den jeweiligen Modulbeschreibungen näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu 
Beginn der Lehrveranstaltung festgelegt. 3Studienleistungen sind in der Regel binnen eines Jahres nach 
Ende der zugehörigen Lehrveranstaltung zu erbringen. 

(2) 1Prüfungsleistungen sind die Masterarbeit, mündliche Prüfungen Klausuren (mit und ohne Antwortwahl-
verfahren), Seminararbeiten, Ausarbeitungen, Experimentelle Seminare, Kolloquium, Laborübung, Prä-
sentation, Projektarbeit, Referat, Seminarleistung, Übungen, Vortrag. 2Näheres zu den Prüfungsformen 
regelt Anlage 2.1. 

(3) 1Sind nach den Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder 
kann eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der Prüfungsform 
spätestens zu Beginn des Semesters erfolgen. 2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzelnen Bestand-
teile, wenn die Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 eine Zusammengesetzte Prüfungsleistung vorsehen. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern 
sich die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten las-
sen. 

(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Studien- und Prüfungsleistungen) ist schriftlich zu versi-
chern, dass  

a)  die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, 

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als sol-
che kenntlich gemacht sind und 

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Während des Semesters können in Ergänzung zu den jeweiligen Prüfungsleistungen bis zu fünf kleine 
Leistungen in Form von Vorträgen, Präsentationen oder Kurzklausuren angeboten werden. 2Die Teil-
nahme der Studierenden ist freiwillig. 3Hat eine Studentin oder ein Student an einer oder mehreren 
Leistungen während des Semesters erfolgreich teilgenommen, wird das erreichte Ergebnis bei der Be-
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wertung der Prüfungsleistung als Bonus berücksichtigt. 4Der Anteil der Leistung beziehungsweise Leis-
tungen darf maximal zu 20 vom Hundert in die Prüfungsnote eingehen. 5Die Anzahl sowie die Bewer-
tung der Leistungen ist von den Prüfenden zu Beginn des Semesters anzugeben. 6Die Bestnote für die 
Prüfungsleistung kann auch ohne die Teilnahme an den Leistungen erreicht werden. 7Eine Nichtteil-
nahme an einzelnen Leistungen beziehungsweise ein Nichtbestehen einzelner Leistungen führt nicht zu 
einer Verschlechterung der Gesamtbewertung der Prüfungsleistung. 8Die ergänzenden Leistungen sind 
so zu gestalten, dass der innerhalb des jeweiligen Moduls in den Anlagen vorgesehene Zeitaufwand für 
Präsenz- und Selbststudium (Leistungspunkte) eingehalten wird. 

(7) 1Testate können ergänzend zur Bewertung einer Prüfungsleistung herangezogen werden. 2Sie sind ge-
nau einer Prüfungsleistung zugeordnet und dienen der studienbegleitenden Kontrolle des Lernfort-
schritts. 3In die Bewertung des Testats können Einzelkriterien wie Hausübungen oder mündliche bezie-
hungsweise schriftliche Kurzprüfungen eingehen. 4Testatbewertungen werden nicht explizit im Zeugnis 
ausgewiesen, sie gehen nach Maßgabe des oder der Prüfenden in die Bewertung der Prüfungsleistung 
mit einem Gewicht von maximal 25 vom Hundert ein. 5Ein Bestehen der Prüfung muss auch ohne Tes-
tatbewertung möglich sein. 6Erworbene Testatbewertungen können nach Maßgabe des oder der Prü-
fenden erhalten bleiben, auch wenn die Prüfungsleistung nicht bestanden wurde. 7Die Modalitäten zur 
Durchführung von Testaten und ihre Einbeziehung in die Prüfungsnoten sind von der oder dem zustän-
digen Prüfenden bis spätestens zu Veranstaltungsbeginn durch Aushang bekannt zu geben. 

 

§ 7 Masterarbeit  

(1) 1Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen Prüfungs-
leistung und/oder einer Studienleistung entsprechend der Anlage 1.4. 2Die Masterarbeit soll zeigen, 
dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach selbst-
ständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 3Für das bestandene Modul Masterarbeit 
werden 30 Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Masterarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1) und dem für die Bearbeitung 
zur Verfügung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe darf erst 
nach erfolgter Zulassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
2Eine erneute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 
3Erfolgt eine Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer 
festgelegtes Thema mit einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist zuge-
stellt. 4§ 15 Absatz 2 Satz 1 bis Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Masterarbeit ist binnen sechs Monaten nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer 
Form abzuliefern. 2Die Masterarbeit soll innerhalb von sechs Wochen, spätestens nach zehn Wochen, 
von den beiden Prüfenden bewertet werden.  

(5) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als sol-
che kenntlich gemacht sind und  

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Masterarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im 
Modulhandbuch. 2Beinhaltet das Modul Masterarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die Note 
entsprechend der Anlage 1.4 zusammen.  

(7) 1Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache, in Absprache mit den Prüfenden auch in englischer Sprache 
abzufassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die Abfassung in einer anderen Sprache 
zugelassen werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das nach § 3 zuständige Organ spätes-
tens mit der Entscheidung über die Zulassung (§ 12). 

(8) 1Die Masterarbeit erfolgt an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover an einem an der Mas-
terausbildung beteiligten Institute. 2Sie darf mit Zustimmung des nach § 3 zuständigen Organs auch an 
einem anderen Institut oder an einer anderen Hochschule oder Einrichtung außerhalb der Hochschule 
angefertigt werden. 3Wird die beziehungsweise der externe Betreuende gemäß § 5 als Prüferin bezie-
hungsweise Prüfer bestellt, muss die Arbeit durch eine Prüfungsberechtigte oder einen Prüfungsbe-
rechtigten aus der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover betreut werden. 4Wird die bezie-
hungsweise der externe Betreuende nicht als Prüferin beziehungsweise Prüfer bestellt, wird die Master-
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arbeit von einer oder einem Prüfungsberechtigten aus der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hanno-
ver bewertet. 

 

§ 8 Bestehen und Nichtbestehen der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit den Anlagen 1.1, 1.2, 
1.3 und 1.4. genannt werden, bestanden worden sind und mindestens 120 ECTS-Leistungspunkte er-
worben wurden. 

(2) 1Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen Prü-
fungsleistung, die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr möglich ist. 2Über die endgültig nicht 
bestandene Masterprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 

 

§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 

(1) 1Studierende können sich über die in den Anlagen 1.2 und 1.3 genannten Prüfungsleistungen hinaus 
weiteren als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Stu-
diengangs unterziehen (Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studi-
engangs (Zusatzmodule). 3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und 
Module außerhalb des Studiengangs absolviert werden. 

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen, die gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 be-
standen sind, werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ in die Abschlussdokumente und 
die sonstigen Dokumente gemäß § 21 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht 
mit einbezogen.  

 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten Voraus-
setzungen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt wer-
den. 3Nach Beginn eines Prüfungsverfahrens ist eine Anerkennung für diese Prüfungs- beziehungs-
weise Studienleistung nicht mehr möglich. 4Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 
5Über den Antrag ist in der Regel binnen sechs Wochen zu entscheiden. 6Die Frist beginnt mit dem Vor-
liegen aller für die Entscheidung erforderlichen Unterlagen. 7Studien- und Prüfungsleistungen, die im 
Rahmen eines Studiums an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover erbracht wurden, wer-
den von Amts wegen anerkannt 

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, wer-
den nach Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbe-
reich in der europäischen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine 
wesentlichen Unterschiede zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und Prü-
fungsleistungen bestehen. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen des Prüfenden, eines Mitglieds der Gott-
fried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, das nach § 5 in dem Modul, für das die Anerkennung bean-
tragt wird, prüfungsberechtigt ist, oder der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen einzuholen. 
3Die Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. 4Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur An-
erkennung von Studien- und Prüfungsleistungen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. 

(3) 1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 
vom Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die 
Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität Hannover. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerken-
nung beruflich erworbener Kompetenzen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. 4Das Ver-
fahren der pauschalen Anerkennung richtet sich nach der Anrechnungsleitlinie der Naturwissenschaftli-
chen Fakultät.  

(4) 1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala 
umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend den 
Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 vergeben. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen bleibt die Prüfungsleistung 
unbenotet, dies gilt insbesondere im Fall des Absatz 3 Satz 1. 3Die Anerkennung wird im Zeugnis ge-
kennzeichnet. 

(5) Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 
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§ 10a Einstufungsprüfungen für Flüchtlinge 

Kenntnisse und Fähigkeiten, die nach Maßgabe der Prüfungsordnung für den Abschluss des Studiums erfor-
derlich sind, können von Personen, die glaubhaft gemacht haben, dass sie fluchtbedingt den Nachweis von 
bereits absolvierten Studienzeiten und Prüfungsleistungen nicht erbringen können, in einer besonderen Ein-
stufungsprüfung nachgewiesen und auf Module angerechnet werden. 

 

§ 11  Fernstudium 

Durch Beschluss des nach § 3 zuständigen Organs können ausgewählte Module auch als Fernstudien-mo-
dule angeboten werden. 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

 

§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 

(1) 1Für Prüfungen in Masterstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in 
dem betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben 
ist. 2Weitere Zulassungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind den Anlagen 1.1, 1.2, 
1.3 oder 1.4 zu entnehmen. 

(2) 1Die Zulassung für Prüfungen in Masterstudiengängen wird versagt, wenn eine Prüfungsleistung in ei-
nem Modul, das einem Pflichtmodul dieses Studiengangs gleichsteht, in einem bisherigen Studiengang 
endgültig nicht bestanden worden ist. 2Endgültig nicht bestandene Prüfungsleistungen in einem Modul, 
das einem Wahlpflichtmodul des Studiengangs entspricht, für den die Zulassung beantragt wird, kön-
nen in diesem Studiengang nicht wiederholt werden. 

(3) 1Zur Masterarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Masterarbeit setzt voraus, 
dass im Rahmen der Masterprüfung mindestens 60 Leistungspunkte erworben und – soweit vorgese-
hen – weitere in der Anlage 1.4 aufgeführte Voraussetzungen erfüllt wurden. 3Über Ausnahmen ent-
scheidet bei Vorliegen wichtiger Gründe das nach § 3 zuständige Organ.  

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 
2Über die Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid.  

 

§ 13 Anmeldung 
1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des 
Zeitraums, den das nach § 3 zuständige Organ festgesetzt hat, eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 
2Das nach § 3 zuständige Organ kann festlegen, dass zu einzelnen Studienleistungen ebenfalls eine Anmel-
dung erforderlich ist. 3Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmanagementsystems 
die gemäß Anlage 3.1 aufgeführten Regelungen. 

 

§ 14 Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleis-
tung kann zweimal wiederholt werden. 3Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können ab-
weichend davon nur einmal wiederholt werden. 4Begonnene Prüfungsleistungen aus Pflichtmodulen 
und aus Wahlpflichtmodulen sind zu wiederholen, bis sie bestanden sind oder eine Wiederholung nach 
Satz 2 oder Satz 3 nicht mehr möglich ist; § 19 Absatz 2 Satz 3 und § 19 Absatz 3 Satz 3 bleiben unbe-
rührt. 5Als Beginn einer Prüfungsleistung gilt die erste Teilnahme an der Prüfung oder die Ausgabe des 
Themas. 6Nicht bestandene Prüfungsleistungen aus Wahlmodulen müssen nicht wiederholt werden; sie 
können durch andere Wahlmodule ersetzt werden.  

(2) 1Wiederholungen von Prüfungsleistungen können nach Wahl der oder des Prüfenden in einer anderen, 
in § 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 2Die Bekanntgabe der Prüfungsform 
muss spätestens zu Beginn der Anmeldefrist (§ 13 Satz 1) erfolgen. 

(3) 1In der letzten Wiederholung einer Prüfungsleistung darf für eine tatsächlich erbrachte Klausur die Note 
„nicht ausreichend“ oder bei unbenoteten Klausuren die Bewertung „nicht bestanden“ nur nach einer 
Ergänzungsprüfung erteilt werden. 2Diese Ergänzungsprüfung, deren Inhalt sich auf den Inhalt der vo-
rausgegangenen Klausur beziehen muss, wird in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach Be-
kanntgabe des Ergebnisses abgenommen. 3Wird die Ergänzungsprüfung als mündliche Prüfung durch-
geführt, muss an der Prüfung neben der oder dem Prüfenden eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilneh-
men. 4Eine mündliche Ergänzungsprüfung soll die Dauer von maximal 20 Minuten in der Regel nicht 
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überschreiten.  5Die Ergänzungsprüfung kann mit Ausnahme einer Klausur auch in einer anderen, in § 6 
Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 6Nach der Ergänzungsprüfung kann im Falle 
des Bestehens der Prüfungsleistung nur die Note "ausreichend (4,0)" oder bei unbenoteten Prüfungs-
leistungen nur die Note „bestanden“ vergeben werden. 7Die Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, 
wenn für die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung § 18 Anwendung gefunden hat. 8Studierende 
sind nach Bekanntgabe des Ergebnisses der letzten Wiederholungsklausur mindestens drei Wochen 
vor der Ergänzungsprüfung durch das Prüfungsamt zu dieser zu laden. 9§ 15 Absatz 2 gilt entspre-
chend.  

 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Prüfungsleistung sowie zu einer Wiederholung einer Prü-
fungsleistung kann bis zum Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten 
Prüfungstermin wird als Rücktritt gewertet. 3Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit 
Abgabeterminen die Ausgabe des Themas. 4Entfällt 5Entfällt 6Der Rücktritt nach Satz 1 ist ohne Angabe 
von Gründen zulässig. 

(2)  1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin oder tritt er von einer Prüfungsleistung erst 
nach deren Beginn zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Ab-
weichend hiervon gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den 
Rücktritt wichtige Gründe unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krank-
heitsfall ist ein ärztliches und auf Verlangen des nach § 3 zuständigen Organs ein fach- oder amtsärztli-
ches Attest vorzulegen. 4Die Entscheidung über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft das nach 
§ 3 zustän-dige Organ. 5In den Fällen des Satzes 2 kann das nach § 3 zuständige Organ die Bearbei-
tungsdauer um insgesamt höchstens ein Drittel der vorgesehenen Bearbeitungsdauer verlängern. 6Eine 
Verlängerung darüber hinaus ist nur in begründeten Einzelfällen zulässig. 

 

§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende Beein-
trächtigung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer 
Form, zu anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer wichtiger 
Gründe, insbesondere in Fällen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu verfahren. 

 

§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen  
(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet. 2Prüfungs-

leistungen werden in der Regel benotet. 3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistungen wer-
den mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 4Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des inte-
grierten Campusmanagementsystems die gemäß Anlage 3.2 aufgeführten Regelungen.  
5Bei der Benotung von Prüfungsleistungen sind folgende Notenstufen zu verwenden:  

1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderun-
gen entspricht, 

3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt. 

6Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende 
die Prüfungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in 
diesem Fall aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 
Satz 4 gilt entsprechend. 

(3) Entfällt 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z. B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prü-
fung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden Punkte 
erreicht hat (absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert 
aller Prüfungen abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze, der so er-
mittelte Wert als relative Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergeb-
nisse werden die Differenz zwischen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling 
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addiert. 4Bei Wiederholungsprüfungsleistungen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge 
des ersten möglichen Prüfungstermins. 

(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung 
erforderliche Mindestzahl an Punkten nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note  

1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 95 vom Hundert, 

1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 90 vom Hundert, 

1,7 = „gut“, wenn er mindestens 85 vom Hundert 

2,0 = „gut“, wenn er mindestens 80 vom Hundert, 

2,3 = „gut“, wenn er mindestens 75 vom Hundert, 

2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 70 vom Hundert,  

3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 65 vom Hundert,  

3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 60 vom Hundert, 

3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 55 vom Hundert, und 

4,0 = „ausreichend“ (4,0), wenn er die Mindestzahl 

der zu vergebenden Punkte erreicht hat. 2Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche 
Mindestzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden“. 

 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, 
wird die betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfs-
mittel nach Beginn der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel gel-
ten auch elektronische Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – insbesondere 
bei einem wiederholten Verstoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 zuständige Organ 
den Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungs- und Studienleistungen ausschließen oder die ge-
samte Prüfung als endgültig nicht bestanden erklären. 5Satz 4 gilt auch bei Verstößen in anderen Studi-
engängen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht 
bestanden“ bewertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 Satz 
4 handelt. 

 

§ 19 Leistungspunkte für Module 

(1) 1Die in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden verge-
ben, wenn die zugehörigen Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestan-
den oder mit „ausreichend“ oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach den Anlagen 1.1, 1.2 
oder 1.3 in Form von modulübergreifenden Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leis-
tungspunkte erst nach Bestehen der modulübergreifenden Prüfung vergeben. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 genannten Leistungspunkte be-
standen. 2Die Modulnote oder die Modulgruppennote wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus den Noten 
der im Rahmen des Moduls oder der Modulgruppe bestandenen benoteten Prüfungsleistungen gebil-
det. 3Eine Modulgruppe ist bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulüber-
greifende Prüfung bestanden worden sind. 

(3) 1In Bereichen jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1.1. können jeweils mehr Module gewählt und ab-
gelegt werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die Berechnung 
der Gesamtnote regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung erforderlichen Leis-
tungspunkte erreicht und ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen bestan-
den, kann das Prüfungsverfahren in den übrigen begonnenen und noch nicht bestandenen Wahlpflicht-
modulen oder Wahlmodulen auf Antrag abgebrochen werden. 

 

§ 20 Gesamtnotenbildung 

(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen und benoteten Pflichtmodule 
sowie die bestandenen und benoteten Wahlpflicht- und Wahlmodule mit den besten Bewertungen her-
angezogen, soweit die Studierende oder der Studierende nichts anderes beantragt hat. 2Die übrigen 
bestandenen Wahlpflicht- und Wahlmodule werden als Zusatzprüfungen gemäß § 9 behandelt. 
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(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt wer-
den, die für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl 
des letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine 
geringfügige Überschreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der Ge-
samtnote entsprechend Absatz 3 einbezogen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller nach Maßgabe von 
§ 17 Absatz 1 und Absatz 2 benoteten Prüfungsleistungen.  2Dabei werden alle modulübergreifenden 
Prüfungen und die Masterarbeit gleichgewichtet in die Note eingehen. 3Die Gesamtnote lautet  

- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 

- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 

- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
4Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma be-

rücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(4) Lautet die Gesamtnote mindestens 1,2 oder besser und ist die Masterarbeit mit der Note 1,0 bewertet, 
so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf den Dokumenten gemäß § 21 vermerkt. 

5) 1Die Modulnote wird – sofern die Anlagen 1.1 – 1.4 keine abweichende Regelung vorsehen - als arith-
metisches Mittel aus allen zum Modul gehörenden benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 2Dabei wer-
den die in den Anlagen ausgewiesenen besonderen Gewichte oder anteiligen Leistungspunkte gewich-
tend verwendet. 3Ist in Modulen mit mehreren benoteten Prüfungsleistungen kein gesondertes Gewicht 
ausgewiesen oder eine Aufteilung der Leistungspunkte anteilig auf die Prüfungsleistungen nicht erfolgt, 
werden die Prüfungsleistungen bei der Bildung der Modulnote gleichgewichtet berücksichtigt. 4Entspre-
chend Absatz 3 Satz 4 wird bei der Modulnote nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt. 
5Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 

§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Masterprüfung wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad so-
wie ein Zeugnis mit Einzelnachweisen ausgestellt. 2Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma  
Supplement und eine Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie 
auf Antrag an das Prüfungsamt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point 
Average (GPA). 

(2) 1Das Zeugnis gibt die Module und deren Noten, den Titel der Masterarbeit und deren Note sowie die 
erworbenen Leistungspunkte und die Gesamtnote der Prüfung sowie gegebenenfalls das Prädikat „mit 
Auszeichnung“ (§ 20 Absatz 4) an. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Module (ein-
schließlich des Moduls „Masterarbeit“) beigefügt, das die zugeordneten Lehrveranstaltungen und Leis-
tungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen ausweist. 3Alle Noten werden 
als Dezimalzahl ausgewiesen. 4Als Tag des Bestehens der Masterprüfung wird auf allen Dokumenten 
der Tag angegeben, an dem das letzte nach § 20 Absatz 1 für die Berechnung der Gesamtnote rele-
vante Modul erbracht worden ist. 5Das Ausstellungsdatum für alle Abschlussdokumente ist das Tages-
datum des Drucks. 

(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen Qualifika-
tionen sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten ent-
sprechend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle aus-
gestellt. 2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der je-
weils geltenden Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben 
des Präsidiums die Parameter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur Verfü-
gung.  

(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im 
Zeugnis nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwert-äqui-
valenten aus:  

      Note Notenwertäquivalente 

      1,0      = 4,0 

      1,3      = 3,7 

      1,7      = 3,3 
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      2,0      = 3,0 

      2,3      = 2,7 

      2,7      = 2,3 

      3,0      = 2,0 

      3,3      = 1,7 

      3,7      = 1,3 

      4,0      = 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2 No-
tenwertäquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module wird 
der GPA gemäß § 20 Absatz 1 und Absatz 2 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 4Bei 
der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma aufgerun-
det.  

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, wel-
che die bestandenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen 
Leistungspunkte aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist 
gegebenenfalls darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen nach Absatz 1 werden in deutscher Sprache ausge-
stellt. 2Zusätzlich werden vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 

 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die 
vollständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe 
der Bewertung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 

 

§ 23 Verfahrensvorschriften 

(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen und der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen.  

(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder 
der Betroffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zustän-
digen Organ Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Or-
gan. 

(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertun-
gen einer oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder 
dem Prüfenden oder – im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur 
Stellungnahme zu. 2Ändert die oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung antragsge-
mäß, so hilft das nach § 3 zuständige Organ dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft das nach § 3 
zuständige Organ unter Berücksichtigung der Stellungnahme oder der Stellungnahmen die Bewertung 
insbesondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2.  bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3.  allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet 
worden ist, oder ob 

5.  sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 

(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 

(1) Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Ver-
öffentlichung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 1. April 2021 
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in Kraft.  

(2) Studierende, die sich an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover in den Masterstudiengang 
Life Science eingeschrieben haben, unterliegen ab Inkrafttreten den Regelungen dieser Prüfungsord-
nung  
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Anlage 1: Module des Masterstudiengangs 

 

Anlage 1.1 – 1.3: Fachspezifische Anlagen Master Life Science 

 

Die Module des Pflicht-/Wahlpflichtbereichs sind in vier größeren Lehreinheiten (Modulgruppen) kombiniert 
und stellen Prüfungsleistungen dar, die studienbegleitend zwischen dem 2. und dem 4. Semester abgelegt 
werden können. Hinzu kommt die Prüfungsleistung Masterarbeit. 
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Anlage 1.1: Pflichtmodule 

Modul-
gruppe 

Modul 
Lehr-ver-

anstal-
tung 

Se-
mes-
ter 

Voraus-set-
zungen für 
die Zulas-
sung zur  

Modulgrup-
pen-prüfung 

Studien-
leistung 

Voraus-
setzungen 
für die Zu-
lassung 

zum Prak-
tikum 

Prü-
fungs-
leis-
tung 

Leis-
tungs
punkt

e 

Pflichtmodule 

M
o

d
u

lü
b

er
g

re
if

en
d

e 
P

rü
fu

n
g

en
 

Grundmodul  
Molekularbiolo-
gie 

Vorlesung, 

Seminar 
1 

Bestehen 
der SL aller 
Grundmo-

dule 

Klausur  - 

M 30 o-
der 
K 120: 

Zusam-
men mit 
allen 
Modulen 
des je-
weiligen 
WP Be-
reichs 

6 

Grundmodul  
Bioprozesstech-
nik 

Vorlesung, 

Seminar 
1 

Bestehen 
der SL aller 
Grundmo-

dule 

Klausur  - 6 

Grundmodul Bi-
ologie und Che-
mie von  
Naturstoffen 

Vorlesung, 

Seminar 
1 

Bestehen 
der SL aller 
Grundmo-

dule 

Klausur  - 6 

Grundmodul  
Bioinformatik 

Vorlesung, 

Seminar 
1 

Bestehen 
der SL aller 
Grundmo-

dule 

Klausur  - 6 

K
ei

ne
 P

rü
fu

ng
sl

ei
st

un
g 

Berufsqualifizie-
rende Module 
(Gentechnische  
Sicherheit,  
Gewässer-
schutz, GMP) 

Vorlesung, 

Seminar 
1-2 

Bestehen 
der SLn aller 

Grundmo-
dule 

Klausur-
Gentech-

nische 
Sicher-

heit 

Klausur 
unbe-

notet Ge-
wässer-
schutz 

Vortrag 
GMP 

- 

 

6 

Schwerpunkt-
praktikum 

Praktikum 1-3 

Bestehen 
der SL aller 
Grundmo-

dule 

AA 

Bestehen 
der SL des 
betreffen-

den Grund-
moduls 

8 

Summe 38 
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Anlage 1.2: Wahlpflichtbereich  

Zusätzlich zu den Pflichtmodulen müssen aus dem Wahlpflichtbereich zwei Modulgruppen als Vertiefungs-
fach und zwei Modulgruppen als Nebenfach gewählt werden. Dabei sind die Kombinationen Bioprozesstech-
nik und Molekularbiologie sowie Bioinformatik und Biologie & Chemie von Naturstoffen als Vertiefungsfä-
cher ausgeschlossen. Alle anderen Kombinationen sind frei wählbar. 

Modul-
gruppe 

Modul 
Lehr-ver-

anstaltung 

Se-
mes-
ter 

Voraus-setzun-
gen für die Zu-

lassung zur 
Modul-prüfung 

Studien-
leistung 

Voraus-
setzungen 
für die Zu-
lassung 

zum Prak-
tikum 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Wahlpflichtbereich Molekularbiologie Vertiefungsfach 

M
o

d
u

lg
ru

p
p

en
p

rü
fu

n
g

 M
o

le
ku

la
rb

io
lo

g
ie

 

Fortgeschrittene 
Methoden der  
Molekularbiolo-
gie 

Vorlesung 

Übung 

Experimen-
telle Übung 

2 

Bestehen der 
Studienleistun-

gen aller Module 
der Modul-

gruppe 

K, AA zur 
exp. 

Übung 
 

M 30 oder 
K 120: 

Zusammen 
mit allen Mo-
dulen in die-

ser  
Modulgruppe 

und dem 
Grundmodul 
Molekular-bi-

ologie 

6 

Molekulare 
Biotechnologie 

Vorlesung 

Übung 

Experimen-
telle Übung 

2 

Bestehen der 
Studienleistun-

gen aller Module 
der Modul-

gruppe 

AA zur 
exp. 

Übung 
 6 

Spezielle 
Proteinchemie 

Vorlesung 

Übung 

xperimentel-
les Semina 

2 

Bestehen der 
Studienleistun-

gen aller Module 
der Modul-

gruppe 

AA zum 
exp. Se-

minar 
 6 

Wahlpflichtbereich Molekularbiologie Nebenfach 

M
o

d
u

lg
ru

p
p

en
p

rü
-

fu
n

g
 M

o
le

ku
la

r-
b

i-
o

lo
g

ie
 

Gruppenseminar 
Mikro- und Mole-
kularbiologie 

Experimen-
telle Übung  

Übung 
2 

Bestehen der 
Studienleistun-

gen 

V, AA zur 
exp. 

Übung 
 

M 30 oder 
K 120: 

Zusammen 
mit dem 

Grundmodul 
Molekular-bi-

ologie 

5 

Wahlpflichtbereich Bioprozesstechnik Vertiefungsfach 

M
o

d
u

lg
ru

p
p

en
p

rü
fu

n
g

 B
i-

o
p

ro
ze

ss
te

ch
n

ik
 

Bionanalytische  
Systeme und  
Bioprozessrege-
lung 

Vorlesung 

Übung 

xperimentel-
les Seminar 

2 

Bestehen der 
Studienleistun-

gen aller Module 
der Modul-

gruppe 

AA zum 
exp. Se-

minar 
 

M 30 oder 
K 120: 

Zusammen 
mit allen Mo-
dulen in die-

ser  
Modulgruppe 

und dem 
Grundmodul 
Bioprozess-

6 

Allgemeine Zell-
kulturtechnik 
und 
Downstream-
processing 

Vorlesung 

Übung 

xperimentel-
les Seminar 

2 

Bestehen der 
Studienleistun-

gen aller Module 
der Modul-

gruppe 

AAl zum 
exp. Se-

minar 
 6 
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Tissue Enginee-
ring 

Vorlesung 

Übung 

xperimentel-
les Seminar 

2 

Bestehen der 
Studienleistun-

gen aller Module 
der Modul-

gruppe 

AA zum 
exp. Se-

minar 
 

technik 

6 

Wahlpflichtbereich Bioprozesstechnik Nebenfach 

M
o

d
u

lg
ru

p
p

en
-

p
rü

fu
n

g
 B

io
p

ro
-

ze
ss

te
ch

n
ik

 

Gruppenseminar 
Bioprozesstech-
nik 

xperimentel-
les Seminar 

Übung 
2 

Bestehen der 
Studienleistun-

gen 

V, AAl 
zum exp. 
Seminar 

 

M 30 oder 
K 120: 

Zusammen 
mit dem 

Grundmodul 
Bioprozess-

technik 

5 

Modul-
gruppe 

Modul 
Lehr-ver-

anstaltung 

Se-
mes-
ter 

Voraus-setzun-
gen für die Zu-

lassung zur 
Modul-prüfung 

Studien-
leistung 

Vorausset-
zungen für 
die Zulas-
sung zum 
Praktikum 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkt

e 

Wahlpflichtbereich Biologie & Chemie von Naturstoffen Vertiefungsfach 

M
o

d
u

lg
ru

p
p

en
p

rü
fu

n
g

 B
io

lo
g

ie
 &

 

C
h

em
ie

 v
o

n
 N

at
u

rs
to

ff
en

 

Molekularbiolo-
gie  
und Produktion  
mikrobieller 
Wirkstoffe 

Vorlesung 

Übung  

Experimen-
telle Übung 

3 

Bestehen der 
Studienleistun-
gen aller Mo-

dule der Modul-
gruppe 

AA zur 
exp. 

Übung 
 

M 30 oder 
K 120: 

Zusammen 
mit allen Mo-

dulen  
in dieser  

Modulgruppe 
und dem  

Grundmodul  
Biologie und 
Chemie von 
Naturstoffen 

6 

Naturstoffanaly-
tik 

Vorlesung 

Experimen-
telles Semi-
nar 

3 

Bestehen der 
Studienleistun-

gen aller Module 
der Modul-

gruppe 

AA zum 
exp. Se-

minar 
 6 

Engineering na-
tural product 
biosynthesis 

Vorlesung 

Übung  

Experimen-
telles Semi-
nar 

3 

Bestehen der 
Studienleistun-

gen aller Module 
der Modul-

gruppe 

AA zum 
exp. Se-

minar 
 6 

Wahlpflichtbereich Biologie & Chemie von Naturstoffen Nebenfach 

M
o

d
u

lg
ru

p
p

en
p

rü
-

fu
n

g
 B

io
lo

g
ie

 &
 C

h
e-

m
ie

 v
o

n
 N

at
u

rs
to

f-
fe

n
 

Gruppenseminar 
Bioiologie und 
Chemie von Na-
turstoffen 

Experimen-
telles Semi-
nar  

Übung 

3 
Bestehen der 

Studienleistun-
gen 

V, AA 
zum exp. 
Seminar 

 

M 30 oder 
K 120: 

Zusammen 
mit dem 

Grundmodul 
Biologie und  
Chemie von 
Naturstoffen 

5 

Wahlpflichtbereich Bioinformatik Vertiefungsfach 

M
o

-
d

u
l-

g
ru

p
p

e

Modellierung Vorlesung 3 Bestehen der AA zum  M 30 oder 6 
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von metaboli-
schen und regu-
latorischen  
Netzwerken 

Übung  

Experimen-
telles Se-
mina 

Studienleistun-
gen aller Module 

der Modul-
gruppe 

exp. Se-
minar 

K 120: 
Zusammen 

mit allen Mo-
dulen in die-
ser Modul-
gruppe und 
dem Grund-

modul  
Bioinformatik 

Modellierung 
von Bioprozes-
sen 

Vorlesung 

Übung  

Experimen-
telles Semi-
nar 

3 

Bestehen der 
Studienleistun-

gen aller Module 
der Modul-

gruppe 

AA zum 
exp. Se-

minar 
 6 

Programmierung 
von Algorithmen 
für den Bereich 
Life Science 

Vorlesung 

Übung  
3 

Bestehen der 
Studienleistun-

gen aller Module 
der Modul-

gruppe 

AA zum 
exp. Se-

minar 
 6 

Wahlpflichtbereich Bioinformatik Nebenfach 

M
o

d
u

lg
ru

p
p

en
-

p
rü

fu
n

g
 B

io
in

-
fo

rm
at

ik
 

Gruppenseminar 
Bioinformatik 

Experimen-
telles Semi-
nar,Übung 

3 
Bestehen der 

Studienleistun-
gen 

V, AA  
zum exp. 
Seminar 

 

M 30 oder 
K 120: 

Zusammen 
mit dem 

Grundmodul 
Bioinformatik 

5 
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Aus den weiteren Wahlpflichtmodulen ist ein Modul zu wählen.  

 

Modul-
gruppe 

Modul 
Lehr-ver-

anstaltung 

Se-
mes-
ter 

Voraus-setzun-
gen für die Zu-

lassung zur 
Modul-prüfung 

Studien-
leistung 

Vorausset-
zungen für 
die Zulas-
sung zum 
Praktikum 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkt

e 

Weitere Wahlpflichtmodule 

 Aufbaumodul 

Vorlesung, 

Übung, 

xperimentel-
les Seminar 

1 Keine 
 AA zum 
exp. Se-

minar 
 

 

Keine 

 

6 

 Phytopharmaka 

Vorlesung,  

Übung, 

xperimentel-
les Seminar 

2 Keine 
AA zum 
exp. Se-

minar 
 

 

Keine 

 

6 

 
Wirkprinzipien 
und Design von 
Pharmaka 

Vorlesung, 

Übung, 

xperimentel-
les Seminar 

3 Keine 
AA zum 
exp. Se-

minar 
 

 

Keine 

 

6 

 Genome Editing 

Vorlesung, 

Übung 

Experimen-
telle Übung  

2 Keine 
uK, AA 
zur exp. 
Übung 

 

 

Keine 

 

6 

 
Molekulare Zell-
physiologie 

Vorlesung, 

Übung 

Experimen-
telle Übung  

2 Keine 
AA zur 

exp. 
Übung 

 

 

Keine 

 

6 

 
Angewandte Um-
weltmikrobiolo-
gie 

Vorlesung, 

Übung 

Experimen-
telle Übung 

2 keine 
uK, AA 
zur exp. 
Übung 

 Keine 6 

 

Anlage 1.3: Entfällt 

 

Anlage 1.4: Masterarbeit 

 

Masterarbeit 

Modul-
gruppe 

Modul 
Lehr-ver-

anstaltung 

Se-
mes-
ter 

Voraussetzun-
gen für die Zu-
lassung zum 

Modul 

Studien-
leistung 

Prüfungs- 
leistung 

Leistungs-
punkte 
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 Masterarbeit  4 
 

60 LP 
 MA 30 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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Anlage 2: Prüfungsformen 

 

Anlage 2.1: Definitionen 

 

Aufsatz 

Ein Aufsatz ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit, die in der Regel unter Aufsicht während einer 
festgelegten Zeit innerhalb der Vorlesungszeit erstellt wird.  

 

Ausarbeitung 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 2Sie bein-
halten Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als Ausarbeitung gelten 
Berichte, Exkursionsberichte, Praktikumsberichte, Projektberichte oder Protokoll.  

 

Bestimmungsübungen 

Eine Bestimmungsübung beziehungsweise Bestimmungsprüfung ist die selbstständige Determination von 
tierischen und pflanzlichen Organismen anhand von Bestimmungsschlüsseln bis zu einem vorgegebenen, 
taxonomischen Niveau.  

 

Dokumentation 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder hand-
lungsorientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der fachlichen 
Praxis entsprechen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne beziehungsweise Entwurfs-
blätter kann durch die Lehrenden zu Beginn der Prüfung festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhän-
gig. 4Weitere Materialien können dem Bericht als Anlagen beigefügt werden. 

 

Essay  
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen Frage 
in schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang entsprechend den üblichen 
akademischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen kritisch beurteilt beziehungsweise ana-
lysiert.  

 

Experimentelles Seminar  
1Eine Experimentelles Seminar besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen, die unter Aufsicht in 
einem Labor durchgeführt werden. 2Die Versuche werden in schriftlicher Form in einem Laborjournal und/o-
der in Vorprotokollen vorbereitet und im Laborjournal und/oder Versuchsprotokollen schriftlich ausgearbeitet. 
3In der Regel erläutern die Studierenden darin ihre praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate und set-
zen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 

 

Fachpraktische Prüfung 

Eine Fachpraktische Prüfung ist eine semesterbegleitende Leistungsüberprüfung in der Sportpraxis. 

 

Fallstudie  

Eine Fallstudie ist eine Auswertung von Daten eines Experimentes, einschließlich der Methoden-beschrei-
bung, der Programmlistings, der Interpretation und Schlussfolgerungen in Berichtsform. 

 

Hausarbeit  

Eine Hausarbeit ist eine selbstständige verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder fächerüber-
greifenden Aufgabenstellung.  

 

Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 
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Klausur mit Antwortwahlverfahren  
1Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach 
dem Antwortwahlverfahren (z. B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung 
der Prüfungsfragen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden.  
4Bei Prüfungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von 
zwei Prüfungsberechtigten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt 
eine spätere Überprüfung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft 
sind, gelten sie als nicht gestellt. 6Bei der Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten 
Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. 7Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht 
zum Nachteil eines Prüflings auswirken. 

 

Kolloquium 
1Das Kolloquium umfasst eine Präsentation und eine anschließende Diskussion über Fragestellung, Metho-
den und Ergebnisse der Arbeit. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Künstlerische Präsentation 
1Eine künstlerische Präsentation beinhaltet ein oder mehrere künstlerische Exponate (Bilder, Fotos, Objekte, 
Skulpturen, Installation, Videoarbeit etc.) sowie eine Dokumentation des ästhetischen Prozesses in Form 
einer adäquaten (medialen) Darstellung, z. B. Arbeitsprotokolle/Tagebuch, Skizzen/Fotos mit schriftlicher 
Kommentierung. 2Eine künstlerische Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und einer oder ei-
nem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 3Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfun-
gen gelten entsprechend. 

 

Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 
1Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen künstlerischen 
Prozessen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem künstlerischen Projekt aufbereitet 
und in angemessener Form dargestellt werden. 2Die in der Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachli-
chen Argumentations- und Interpretationslinien werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskus-
sion erörtert oder in einer Hausarbeit erläutert. 3Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation findet vor 
einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 4Sätze 
2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend.  

 

Kurzarbeit 

Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige, schriftliche, entwerferische oder planerische Bearbeitung einer fach-
spezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit.  

 

Laborübungen  
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben mit 
schriftlichen Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre praktische 
Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 

 

Master-Kolloqium 

Im Master Kolloqium werden die Inhalte der Masterarbeit diskutiert und können vertieft werden. 

 

Modell 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der räumlichen 
Verdeutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Schwerpunkt in 
verschiedenen Maßstäben erstellt. 

 

Mündliche Prüfung  
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der 
selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche Ge-
genstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem 
späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, 
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die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzu-
lassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den bezie-
hungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag des beziehungsweise der zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen 
und Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 

 

Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, pädagogisch-prak-
tische Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse oder auch einer kleine-
ren Gruppe methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 

 

Musikpraktische Präsentation 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden sowie einer 
oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen 
Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Musikpädagogisch-praktische Präsentation 

Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar hervor und 
umfasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 

 

Pädagogisch orientiertes Konzert 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in der die 
pädagogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der Ausführung und 
Darstellung/Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer schulischen Lerngruppe 
präsentiert. 

 

Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 

Die Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit erfolgt im Kontext einer fachpraktischen 
Lehrveranstaltung und umfasst die Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtseinheit von in der Regel 
60 Minuten sowie deren Dokumentation und Reflexion in Form einer schriftlichen Ausarbeitung 

 

Portfolio 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von den 
Lehrenden zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion erfolgt veranstal-
tungsbegleitend beziehungsweise retrospektiv und umfasst je nach Absprache die Zusammenstellung diver-
ser Materialien in einer Sammelmappe. 3Optional ist als ein ergänzendes Gespräch über das Portfolio mög-
lich. 4Dieses Gespräch ist wie das Portfolio selbst kompetenzorientiert.  

 

Präsentation 
1Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe elektronischer Medien 
und gegebenenfalls die Darbietung im mündlichen Vortrag. 2Bei der Multimedia-Präsentation spielen die Me-
dien im weitesten Sinne eine bedeutende Rolle, wobei der „Multi-Aspekt“ durch Stellwand, Poster oder 
Power-Point-Präsentation aber auch durch typische Musik- und Filmmedien sowie durch musikpädagogisch 
orientierte Medien (besonders kreative Vermittlungsaspekte) im gegenseitigen Zusammenwirken erfüllt wer-
den kann 3Die Form der Präsentation und die Dauer des mündlichen Vortrags werden in Absprache festge-
legt. 4Sieht die Anlage eine Präsentation mit Ausarbeitung (PR/A) vor, muss eine schriftliche Ausarbeitung 
die Präsentation ergänzen. 

 

Projektarbeit 

Eine Projektarbeit umfasst die schriftliche Abfassung eines Antrags für ein Forschungsprojekt und die Prä-
sentation der Projektidee in einem Seminarvortrag (mit Diskussion). 

 

Referat  

Ein Referat umfasst: 
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1. eine eigenständige und vertiefte Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeitszusam-
menhang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur,  

2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschlie-
ßenden Diskussion,  

3. gegebenenfalls eine schriftliche Ausarbeitung. 

 

Seminararbeit  

Eine Seminararbeit ist eine experimentelle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische 
Leistung (Projekt).  

 

Seminarleistung 

Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und deren Vortrag mit anschließender Diskussion. 

 

Sportpraktische Präsentation  
1In einer sportpraktischen Präsentation stellen die Studierenden ihre Demonstrations- und Bewegungskom-
petenz unter Beweis. 2Je nach Erfahrungs- und Lernfeld kann es sich dabei z. B. um sportartspezifische 
Techniken und Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen handeln. 3Auch 
eine variable und unter situativen Gegebenheiten dargebotene Spiel- beziehungsweise Handlungsfähigkeit 
kann im Rahmen dieser Prüfungsform beurteilt werden. 4Die jeweilige Form und Dauer der Präsentation 
werden in Absprache festgelegt. 5Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entspre-
chend. 

 

Stegreif 
1Innerhalb eines Stegreifs soll eigenständige Recherche und die Fähigkeit des kreativen und/oder wissen-
schaftlich-analytischen Arbeitens unter Zeitdruck erprobt werden. 2Das Ergebnis ist die Anfertigung eines 
Entwurfs oder eines Plans/einer Planung zu einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabe in 
konzeptioneller Hinsicht unter besonderer Berücksichtigung der studienfachbezogenen Aspekte. 3Die Bear-
beitungszeit eines Tagesstegreifs beträgt 24 Stunden, die Bearbeitungszeit eines Wochenstegreifs sieben 
Tage.  

 

Studienarbeiten 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgaben-
stellung in theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und Erläuterung 
der erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der Bearbeitungsumfang 
wird in der Anlage (in Monaten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Das Thema einer Studienarbeit 
kann von jeder Professorin oder jedem Professor der Naturwissenschaftlichen Fakultät vorgeschlagen wer-
den. 4Mit Genehmigung des nach § 3 zuständigen Organs kann das Thema auch von einer Professorin oder 
einem Professor vorgeschlagen werden, die oder der nicht Mitglied der Naturwissenschaftlichen Fakultät ist. 
5Gegebenfalls kann das nach § 3 zuständige Organ eine Liste beschließen, die die Erstprüferschaft ein-
schränkt. 6Das Thema der Studienarbeit wird von der oder dem Prüfenden nach Anhörung des Prüflings 
festgelegt. 7Die Ausgabe des Themas erfolgt über das nach § 3 zuständige Organ oder die vom nach § 3 
zuständigen Organ beauftragten Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 8Die Aufgabenstellung und 
ein Bearbeitungszeitplan müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 9Während der Anfertigung der 
Arbeit wird die zu prüfende Person von der oder dem Prüfenden betreut. 10Die Zeit von der Ausgabe des 
Themas bis zur Ablieferung der Studienarbeit beträgt sechs Monate. 11Das Thema einer Arbeit kann nur ein-
mal und nur innerhalb der ersten acht Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 12Die Arbeit ist 
fristgemäß in zweifacher Ausfertigung bei der vom nach § 3 zuständigen Organ benannten Stelle abzulie-
fern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 13Bei der Bewertung kann auch der Verlauf der Bear-
beitung berücksichtigt werden. 14Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe zu 
bewerten. 

 

Theaterpraktische Präsentation  
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter oder pro-
duktorientierter Form vor Zuschauern. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten ent-
sprechend. 
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Übungen 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit innerhalb des 
Vorlesungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der Übungsaufgaben gemäß der 
entsprechenden der Vorgabe der beziehungsweise des Lehrenden gelöst werden. 

 

Unterrichtsgestaltung 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde 
im Rahmen eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven Setting. 2Die Unterrichts-
stunde wird von einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom Seminarleiter beziehungsweise 
von der Seminarleiterin des Vorbereitungsseminars begutachtet und bewertet. 

 

Vortrag 
1In einem Vortrag soll der/die zu Prüfende nachweisen, dass er/sie wissenschaftliche Sachverhalt kurz und 
präzise darstellen kann und die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich kritischen Diskussion seinen 
Standpunkt zu verteidigen. 2Um eine objektive Bewertung zu gewährleisten, muss der/die zu Prüfende auf 
Verlangen der beziehungsweise des für den betreffenden Kurs verantwortlichen Dozentin oder dem Dozen-
ten vor dem mündlichen Vortrag ein Manuskript des Vortrages abgeben. 

 

Zeichnerische Darstellung 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie planerische Ar-
beit. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in verschiedenen Maßstäben und 
Techniken erstellt. 

 

Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
1Eine Zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus bis zu fünf Teilen. 2Die Teile können z. B. eine Klau-
sur, eine mündliche Prüfung, ein Praktikum oder eine Hausarbeit sein.  
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Anlage 2.2.: Glossar der Prüfungsleistungen 

 

A Aufsatz 

AA Ausarbeitung 

BA Bachelorarbeit 

BÜ Bestimmungsübungen 

DO Dokumentation 

ES Essay  

EX Experimentelles Seminar  

FP Fachpraktische Prüfung  

FS Fallstudie  

HA Hausarbeit  

K Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

KA Klausur mit Antwortwahlverfahren  

KO Kolloquium 

KP Künstlerische Präsentation 

KU Kurzarbeit 

KW künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation 

LÜ Laborübungen  

MA Masterarbeit 

ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

ML Master-Kolloquium 

MO Modelle 

MP mündliche Prüfung  

MU Musikpraktische Präsentation 

MK Musikpädagogisch-praktische Präsentation  

P Projektarbeit 

PD Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 

PF Portfolio 

PK Pädagogisch orientiertes Konzert 

PR Präsentation 

PW Planwerk  

R Referat  

SA Seminararbeit  

SG Stegreif 

SM Seminarleistung 

SP Sportpraktische Präsentation  

ST Studienarbeiten 

TP Theaterpraktische Präsentation  

U Unterrichtsgestaltung 

uK unbenotete Klausur 

uKA unbenotete Klausur im Antwortwahlverfahren 

Ü Übungen 

V Vortrag 

ZD Zeichnerische Darstellung 

ZP Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
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Anlage 3: Ergänzende Regelungen 

 

Anlage 3.1: Melde- und Prüfungszeiträume 
1Das nach §3 zuständige Organ legt die Variante für diesen Studiengang beziehungsweise für die Fächer 
dieses Studiengangs fest. 2Es ist zwischen Variante 1 (ein Melde-/ ein Prüfungszeitraum) und Variante 2 
(zwei Melde-/ zwei Prüfungszeiträume) zu entscheiden.  
3Variante 1  Meldezeitraum im Wintersemester: 15.11. – 30.11.  

 Prüfungszeitraum im Wintersemester:  15.12. – 14.04.  

 Meldezeitraum im Sommersemester:  15.05. – 31.05.  

 Prüfungszeitraum im Sommersemester:  15.06. – 14.10.  
4In der Zeit vom 15.10. – 14.11. für das Wintersemester und in der Zeit vom 15.04. – 14.05. für das Som-
mersemester sollen keine Prüfungen stattfinden.  

 
5Variante 2  Meldezeitraum I im Wintersemester:  15.11. – 30.11.  

 Prüfungszeitraum I im Wintersemester:  15.12. – 28.02.  

 Meldezeitraum II im Wintersemester:  16.03. – 23.03.  

 Prüfungszeitraum II im Wintersemester:  24.03. – 14.04.  

 Meldezeitraum I im Sommersemester:  15.05. – 31.05.  

 Prüfungszeitraum I im Sommersemester:  15.06. – 31.08.  

 Meldezeitraum II im Sommersemester  16.09. – 23.09.  

 Prüfungszeitraum II im Sommersemester  24.09. – 14.10.  

 
6In den Zeiten vom 15.10. – 14.11. und vom 01.03. – 15.03. für das Wintersemester sowie in den Zeiten vom 
15.04. – 14.05. und 01.09. – 15.09. für das Sommersemester sollen keine Prüfungen stattfinden.  
7Zu beachten ist, dass innerhalb eines Studiengangs für fachfremde Module (Lehrexporte) abweichende 
Melde- und Prüfungszeiträume gelten können.  
8Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können außerhalb der geregelten Zeiträume angemel-
det werden.  
9Für die gemäß Anlage 3.3 zur Prüfungsordnung aufgeführten Prüfungsformen soll eine Anmeldung im ers-
ten Meldezeitraum beider Varianten erfolgen.  

 

Anlage 3.2: Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen 
1Die Noteneingabe durch die Prüfenden hat in Abhängigkeit zu in Anlage 3.1. gewählten Varianten für:  

Variante 1:  

• bis zum 15.04. für das Wintersemester,  

• bis zum 15.10. für das Sommersemester  

 

Variante 2:  

• bis zum 01.09. (erster Prüfungszeitraum) /15.10. (zweiter Prüfungszeitraum) für das Sommersemester  

• bis zum 01.03. (erster Prüfungszeitraum) /15.04 (zweiter Prüfungszeitraum) für das Wintersemester  

zu erfolgen.  

 

Anlage 3.3: Entfällt 
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Der Dekan der Fakultät für Maschinen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat in Eilkompetenz am 
24.03.2021 nachfolgende Ordnungsänderung beschlossen. Der Präsident der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Han-
nover hat in Eilkompetenz die Änderung am 24.03.2021 genehmigt.  

 

 

Änderung der Rahmenprüfungsordnung der Fakultät für Maschinenbau zur Abmilderung der Folgen 
der 

Covid19-Pandemie in Bezug auf die Durchführung der 

Prüfungsverfahren und die Erbringung von Studienleistungen 

 

§ 1   

Abweichend von den Vorgaben sämtlicher geltenden Prüfungsordnungen der Fakultät für werden zur Abmil-
derung der Folgen der Covid-19 Pandemie die zuständigen Prüfungsausschüsse ermächtigt, von der Festle-
gung in der fachspezifischen Anlage der jeweiligen Prüfungsordnung abweichende Prüfungsformen festzule-
gen. 

 

§ 2   
(1) Solche abweichenden Prüfungsformen können insbesondere Klausuren im Antwort-Wahl-Verfahren 

(Multiple Choice), online-Klausuren, Hausarbeiten und mündliche Prüfungen über Bild-und Tonverbin-
dung (Videokonferenz/Videotelefonie) sein. 

(2) Für Klausuren im Antwort-Wahl-Verfahren gelten für die Bewertung folgende Regelungen: 

Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (Z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prü-
fung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden Punkte 
erreicht hat (absolute Bestehensgrenze). Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert 
aller Prüfungen abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist, als die absolute Bestehensgrenze, der so er-
mittelte Wert als relative Bestehensgrenze festgelegt. Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse 
werden die Differenz zwischen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 
Bei Wiederholungsprüfungsleistungen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ersten 
möglichen Prüfungstermins. 

 

Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren, die für das Bestehen der Prüfung 
erforderliche Mindestzahl an Punkten nach vorstehendem Absatz erreicht, so lautet die Note 

1,0 = „sehr gut", wenn er mindestens 95 vom Hundert, 

1,3 = „sehr gut", wenn er mindestens 90 vom Hundert, 

1,7 = „gut", wenn er mindestens 85 vom Hundert, 

2,0 = „gut", wenn er mindestens 80 vom Hundert, 

2,3 = „gut", wenn er mindestens 75 vom Hundert, 

2,7 = „befriedigend", wenn er mindestens 70 vom Hundert, 

3,0 = „befriedigend", wenn er mindestens 65 vom Hundert, 

3,3 = „befriedigend", wenn er mindestens 60 vom Hundert, 

3,7 = „ausreichend", wenn er mindestens 55 vom Hundert, 

4,0 = „ausreichend", wenn er die Mindestzahl 

der zu vergebenden Punkte erreicht hat. Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung 
erforderliche Mindestzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden". 

 

§ 3   

Die abweichenden Prüfungsformen sollen sich hinsichtlich Dauer, Schwierigkeitsgrad und festzustellen-
den Kompetenzen an den in den Prüfungsordnungen niedergelegten Prüfungsformen im Sinne der 
Gleichwertigkeit orientieren. 
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§ 4   

Aufsichtsprüfungen als elektronische Fernprüfung 

(1) Aufsichtsprüfungen können als elektronische Fernprüfung angeboten werden. Die Teilnahme an elektro-
nischen Fernprüfungen in privaten Räumen erfolgt auf freiwilliger Basis. Die Konzeption einer Aufsichts-
prüfung als elektronische Fernprüfung ist in einem angemessenen Zeitraum vor der Prüfung festzulegen. 
Ein Zeitraum von zwei Wochen sollte nicht unterschritten werden.  

(2) Die Studierenden sind darüber zu informieren und 

a. über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten nach Abs. 3 

b. über die technischen Anforderungen an die einzusetzenden Kommunikationseinrichtungen, die für 
eine ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung erfüllt sein müssen, insbesondere das Bestehen 
einer geeigneten Bild- und Tonübertragung zur Videoaufsicht nach Absatz 6 Satz 1 oder Videokonfe-
renz nach Abs. 3 sowie eine qualitativ ausreichende Internetverbindung und 

c. über die organisatorischen Bedingungen an eine ordnungsgemäße Prüfung. 

Es soll für die Studierenden die Möglichkeit geschaffen werden, die Prüfungssituation in Bezug auf die 
Technik, die Ausstattung und die räumliche Umgebung im Vorfeld der Prüfung auszuprobieren. 

(3) Im Rahmen elektronischer Fernprüfungen dürfen personenbezogene Daten verarbeitet werden, soweit 
dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Prüfung erforderlich ist. Dies gilt insbesondere für Zwecke 
der Authentifizierung nach Absatz 5 und der Prüfungsaufsicht nach Absatz 6. Die Hochschule stellt sicher, 
dass die bei der Durchführung einer elektronischen Fernprüfung anfallenden personenbezogenen Daten 
im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Anforderungen, insbesondere mit der Verordnung (EU) 
2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO), verarbeitet werden. Die Studierenden sind in prä-
ziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form insbesondere darüber zu informieren, 
zu welchem Zweck personenbezogene Daten verarbeitet werden und wann diese wieder gelöscht wer-
den. Auf die Betroffenenrechte nach den Artikeln 12 bis 21 DSGVO ist ausdrücklich hinzuweisen. Für die 
zur Durchführung der mündlichen oder praxisorientierten elektronischen Prüfung notwendige Übertra-
gung von Bild und Ton über die Kommunikationseinrichtung der Studierenden gilt dieser Absatz entspre-
chend. 

(4) Bei elektronischen Fernprüfungen sind Lernmanagementsysteme, Prüfungsplattformen, Videokonferenz-
systeme und andere technische Hilfsmittel so zu verwenden, dass notwendige Installationen auf den 
elektronischen Kommunikationseinrichtungen der Studierenden nur unter den folgenden Voraussetzun-
gen erfolgen:  

1. Die Funktionsfähigkeit der elektronischen Kommunikationseinrichtung wird außerhalb der Prüfung 
nicht und währenddessen nur in dem zur Sicherstellung der Authentifizierung sowie der Unterbindung 
von Täuschungshandlungen notwendigen Maße beeinträchtigt, 

2. die Informationssicherheit der elektronischen Kommunikationseinrichtung wird zu keinem Zeitpunkt 
beeinträchtigt, 

3. die Vertraulichkeit der auf der elektronischen Kommunikationseinrichtung befindlichen Informationen 
wird zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt und 

4. eine vollständige Deinstallation ist nach der elektronischen Prüfung möglich. 

(5) Vor Beginn einer elektronischen Fernprüfung erfolgt die Authentifizierung mit Hilfe eines gültigen Legiti-
mationspapieres, das nach Aufforderung vorzuzeigen ist, oder einer sonstigen geeigneten Authentifizie-
rung oder eines Authentifizierungsverfahrens. Eine Speicherung der im Zusammenhang mit der Authen-
tifizierung verarbeiteten Daten über eine technisch notwendige Zwischenspeicherung hinaus ist unzuläs-
sig. Personenbezogene Daten aus der Zwischenspeicherung sind unverzüglich zu löschen. 

(6) Zur Unterbindung von Täuschungshandlungen während einer elektronischen Fernprüfung können die 
Studierenden verpflichtet werden, die Kamera- und Mikrofonfunktion der zur Prüfung eingesetzten Kom-
munikationseinrichtungen zu aktivieren (Videoaufsicht). Die Videoaufsicht ist im Übrigen so einzurichten, 
dass der Persönlichkeitsschutz und die Privatsphäre der Betroffenen nicht mehr als zu den berechtigten 
Kontrollzwecken erforderlich eingeschränkt werden. Eine verdachtsunabhängige Raumüberwachung ist 
unzulässig. Die Videoaufsicht erfolgt durch Aufsichtspersonal der Hochschule. Eine automatisierte Aus-
wertung von Bild- oder Tondaten der Videoaufsicht ist unzulässig. Eine Aufzeichnung der Prüfung oder 
anderweitige Speicherung der Bild- oder Tondaten ist nicht zulässig. Absatz 3 Satz 5 gilt entsprechend. 
Zur Videoaufsicht dürfen ausschließlich die an der LUH zentral zugelassenen Videokonferenzsysteme 
verwendet werden. Bei den elektronischen Fernprüfung kann von den Studierenden eine Versicherung 
an Eides statt verlangt werden, wonach die Prüfungsleistung von ihnen selbstständig und ohne unzuläs-
sige fremde Hilfe erbracht werden ist. Sofern eine solche Erklärung verlangt wird und nicht eingereicht 
wird, wird die Prüfung als nicht bestanden gewertet.  
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(7) Der Ablauf und die wesentlichen Inhalte der elektronischen Fernprüfung werden von einer prüfenden 
oder beisitzenden Person protokolliert. 

(8) Die Freiwilligkeit der Teilnahme ist grundsätzlich auch dadurch sicherzustellen, dass im selben Prüfungs-
zeitraum unter Beachtung der Grundsätze der Chancengleichheit eine nichtelektronische Prüfung – im 
Allgemeinen in Präsenz - als Alternative angeboten wird, soweit dies zulässig und organisatorisch für die 
Hochschule möglich und zumutbar ist. Wird eine Aufsichtsarbeit als Fernprüfung angeboten, ist festzu-
stellen, ob und für wie viele Studierende eine nichtelektronische Präsenzprüfung unter Beachtung der 
jeweils geltenden infektionsschutzrechtlichen Vorgaben und Empfehlungen angeboten werden kann. 
Kann eine Präsenzprüfung nicht durchgeführt werden oder melden sich zu viele Studierende für die Al-
ternative der Präsenzprüfung an, kann die Hochschule Studierende auf den voraussichtlich nächstmög-
lichen Präsenzprüfungstermin verweisen. Prüfungsrechtliche Nachteile dürfen dadurch nicht entstehen. 
Kriterium für die Auswahl ist vorrangig der Studienfortschritt, wobei ein zeitnah bevorstehender Studien-
abschluss und die Anzahl der absolvierten Semester im Studiengang sowie zu berücksichtigende Nach-
teilsausgleiche maßgeblich sein sollen. Den betroffenen Studierenden muss ein Wechsel zur elektroni-
schen Fernprüfung ermöglicht werden. Die Studierenden können ihr Wahlrecht bei allen weiteren Prü-
fungsversuchen erneut ausüben. 

(9) Ist die Übermittlung der Prüfungsaufgabe, die Bearbeitung der Prüfungsaufgabe, die Übermittlung der 
Prüfungsleistung oder die Videoaufsicht zum Zeitpunkt der Prüfung bei einer schriftlichen Prüfung tech-
nisch nicht durchführbar, wird die Prüfung vorzeitig beendet. Im Falle einer vorzeitigen Beendigung wird 
die Prüfungsleistung nicht gewertet und der Prüfungsversuch gilt als nicht unternommen. Dies gilt nicht 
bei einer geringfügigen Störung. Kann den Studierenden nachgewiesen werden, dass sie die Störung zu 
verantworten haben, kann der Prüfungsausschuss den Prüfungsversuch als nicht bestanden werten. Die 
Rechte aus Absatz 8 bleiben unberührt. 

 

§ 5   

Von der Rahmenprüfungsordnung werden auch die Promotions- und Habilitationsordnung der Fakultät er-
fasst. 

 

§ 6   

Diese Rahmenprüfungsordnung findet eine entsprechende Anwendung auf gemeinsame Prüfungsordnungen 
mit anderen Fakultäten, sofern diese in ihrer Rahmenprüfungsordnung entsprechende Regelungen vorsehen. 

 

§ 7   

Prüfungen können auf Beschluss der zuständigen Prüfungsausschüsse ohne eine hochschulöffentliche Be-
teiligungsmöglichkeit durchgeführt werden. 

 

§ 8   

Studienleistungen können nach den Vorgaben der Modulverantwortlichen abweichend von den Vorgaben der 
Studien- und Prüfungsordnungen in anderer Form erbracht werden. 

 

§ 9   

Diese Rahmenprüfungsordnung gilt bis zum 29.04.2021. 
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Der Dekan der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 
25.03.2021 in Eilkompetenz die Änderung folgender Ordnung beschlossen. Der Präsident hat die Änderung in Eilkompe-
tenz am 25.03.2021 genehmigt. 

 

 

Rahmenprüfungsordnung der Fakultät für Bauingenieurwesen und 

Geodäsie zur Abmilderung der Folgen der Covid19-Pandemie in Bezug auf 
die Durchführung der 

Prüfungsverfahren und die Erbringung von Studienleistungen 

 

§ 1 

Abweichend von den Vorgaben sämtlicher geltenden Prüfungsordnungen der Fakultät für Bauingenieurwe-
sen und Geodäsie werden zur Abmilderung der Folgen der Covid-19 Pandemie die zuständigen Prüfungs-
ausschüsse ermächtigt, von der Festlegung in der fachspezifischen Anlage der jeweiligen Prüfungsordnung 
abweichende Prüfungsformen festzulegen. 

 

§ 2 
(1) Solche abweichenden Prüfungsformen können insbesondere Klausuren im Antwort-Wahl-Verfahren 

(Multiple Choice), online-Klausuren, Hausarbeiten und mündliche Prüfungen über Bild-und Tonverbin-
dung (Videokonferenz/Videotelefonie) sein. 

(2) Für Klausuren im Antwort-Wahl-Verfahren gelten für die Bewertung folgende Regelungen: 

Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (Z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prüfung 
ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden Punkte er-
reicht hat (absolute Bestehensgrenze). Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert al-
ler Prüfungen abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist, als die absolute Bestehensgrenze, der so ermit-
telte Wert als relative Bestehensgrenze festgelegt. Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse wer-
den die Differenz zwischen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. Bei 
Wiederholungsprüfungsleistungen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ersten 
möglichen Prüfungstermins. 

Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren, die für das Bestehen der Prüfung 
erforderliche Mindestzahl an Punkten nach vorstehendem Absatz erreicht, so lautet die Note 

1,0 = „sehr gut", wenn er mindestens 95 vom Hundert, 

1,3 = „sehr gut", wenn er mindestens 90 vom Hundert, 

1,7 = „gut", wenn er mindestens 85 vom Hundert, 

2,0 = „gut", wenn er mindestens 80 vom Hundert, 

2,3 = „gut", wenn er mindestens 75 vom Hundert, 

2,7 = „befriedigend", wenn er mindestens 70 vom Hundert, 

3,0 = „befriedigend", wenn er mindestens 65 vom Hundert, 

3,3 = „befriedigend", wenn er mindestens 60 vom Hundert, 

3,7 = „ausreichend", wenn er mindestens 55 vom Hundert, 

4,0 = „ausreichend", wenn er die Mindestzahl 

der zu vergebenden Punkte erreicht hat. Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung 
erforderliche Mindestzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden". 

 

§ 3 

Die abweichenden Prüfungsformen sollen sich hinsichtlich Dauer, Schwierigkeitsgrad und festzustellen-
den Kompetenzen an den in den Prüfungsordnungen niedergelegten Prüfungsformen im Sinne der 
Gleichwertigkeit orientieren. 
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§ 4 

Aufsichtsprüfungen als elektronische Fernprüfung 

(1) Aufsichtsprüfungen können als elektronische Fernprüfung angeboten werden. Die Teilnahme an elektro-
nischen Fernprüfungen in privaten Räumen erfolgt auf freiwilliger Basis. Die Konzeption einer Aufsichts-
prüfung als elektronische Fernprüfung ist in einem angemessenen Zeitraum vor der Prüfung festzulegen. 
Ein Zeitraum von zwei Wochen sollte nicht unterschritten werden.  

(2) Die Studierenden sind darüber zu informieren und 

a. über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten nach Abs. 3 

b. über die technischen Anforderungen an die einzusetzenden Kommunikationseinrichtungen, die für 
eine ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung erfüllt sein müssen, insbesondere das Bestehen 
einer geeigneten Bild- und Tonübertragung zur Videoaufsicht nach Absatz 6 Satz 1 oder Videokonfe-
renz nach Abs. 3 sowie eine qualitativ ausreichende Internetverbindung und 

c. über die organisatorischen Bedingungen an eine ordnungsgemäße Prüfung. 

Es soll für die Studierenden die Möglichkeit geschaffen werden, die Prüfungssituation in Bezug auf die 
Technik, die Ausstattung und die räumliche Umgebung im Vorfeld der Prüfung auszuprobieren. 

(3) Im Rahmen elektronischer Fernprüfungen dürfen personenbezogene Daten verarbeitet werden, soweit 
dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Prüfung erforderlich ist. Dies gilt insbesondere für Zwecke 
der Authentifizierung nach Absatz 5 und der Prüfungsaufsicht nach Absatz 6. Die Hochschule stellt si-
cher, dass die bei der Durchführung einer elektronischen Fernprüfung anfallenden personenbezogenen 
Daten im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Anforderungen, insbesondere mit der Verordnung 
(EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO), verarbeitet werden. Die Studierenden sind in 
präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form insbesondere darüber zu informie-
ren, zu welchem Zweck personenbezogene Daten verarbeitet werden und wann diese wieder gelöscht 
werden. Auf die Betroffenenrechte nach den Artikeln 12 bis 21 DSGVO ist ausdrücklich hinzuweisen. Für 
die zur Durchführung der mündlichen oder praxisorientierten elektronischen Prüfung notwendige Übertra-
gung von Bild und Ton über die Kommunikationseinrichtung der Studierenden gilt dieser Absatz entspre-
chend. 

(4) Bei elektronischen Fernprüfungen sind Lernmanagementsysteme, Prüfungsplattformen, Videokonferenz-
systeme und andere technische Hilfsmittel so zu verwenden, dass notwendige Installationen auf den 
elektronischen Kommunikationseinrichtungen der Studierenden nur unter den folgenden Voraussetzun-
gen erfolgen:  

1. Die Funktionsfähigkeit der elektronischen Kommunikationseinrichtung wird außerhalb der Prüfung 
nicht und währenddessen nur in dem zur Sicherstellung der Authentifizierung sowie der Unterbindung 
von Täuschungshandlungen notwendigen Maße beeinträchtigt, 

2. die Informationssicherheit der elektronischen Kommunikationseinrichtung wird zu keinem Zeitpunkt 
beeinträchtigt, 

3. die Vertraulichkeit der auf der elektronischen Kommunikationseinrichtung befindlichen Informationen 
wird zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt und 

4. eine vollständige Deinstallation ist nach der elektronischen Prüfung möglich. 

(5) Vor Beginn einer elektronischen Fernprüfung erfolgt die Authentifizierung mit Hilfe eines gültigen Legiti-
mationspapieres, das nach Aufforderung vorzuzeigen ist, oder einer sonstigen geeigneten Authentifizie-
rung oder eines Authentifizierungsverfahrens. Eine Speicherung der im Zusammenhang mit der Authenti-
fizierung verarbeiteten Daten über eine technisch notwendige Zwischenspeicherung hinaus ist unzuläs-
sig. Personenbezogene Daten aus der Zwischenspeicherung sind unverzüglich zu löschen. 

(6) Zur Unterbindung von Täuschungshandlungen während einer elektronischen Fernprüfung können die 
Studierenden verpflichtet werden, die Kamera- und Mikrofonfunktion der zur Prüfung eingesetzten Kom-
munikationseinrichtungen zu aktivieren (Videoaufsicht). Die Videoaufsicht ist im Übrigen so einzurichten, 
dass der Persönlichkeitsschutz und die Privatsphäre der Betroffenen nicht mehr als zu den berechtigten 
Kontrollzwecken erforderlich eingeschränkt werden. Eine verdachtsunabhängige Raumüberwachung ist 
unzulässig. Die Videoaufsicht erfolgt durch Aufsichtspersonal der Hochschule. Eine automatisierte Aus-
wertung von Bild- oder Tondaten der Videoaufsicht ist unzulässig. Eine Aufzeichnung der Prüfung oder 
anderweitige Speicherung der Bild- oder Tondaten ist nicht zulässig. Absatz 3 Satz 5 gilt entsprechend. 
Zur Videoaufsicht dürfen ausschließlich die an der LUH zentral zugelassenen Videokonferenzsysteme 
verwendet werden. Bei den elektronischen Fernprüfung kann von den Studierenden eine Versicherung 
an Eides statt verlangt werden, wonach die Prüfungsleistung von ihnen selbstständig und ohne unzuläs-
sige fremde Hilfe erbracht werden ist. Sofern eine solche Erklärung verlangt wird und nicht eingereicht 
wird, wird die Prüfung als nicht bestanden gewertet.  
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(7) Der Ablauf und die wesentlichen Inhalte der elektronischen Fernprüfung werden von einer prüfenden o-
der beisitzenden Person protokolliert. 

 

(8) Die Freiwilligkeit der Teilnahme ist grundsätzlich auch dadurch sicherzustellen, dass im selben Prüfungs-
zeitraum unter Beachtung der Grundsätze der Chancengleichheit eine Prüfung – im Allgemeinen in Prä-
senz - als Alternative angeboten wird, soweit dies zulässig und organisatorisch für die Hochschule mög-
lich und zumutbar ist. Wird eine Aufsichtsarbeit als Fernprüfung angeboten, ist festzustellen, ob und für 
wie viele Studierende eine nichtelektronische Präsenzprüfung unter Beachtung der jeweils geltenden in-
fektionsschutzrechtlichen Vorgaben und Empfehlungen angeboten werden kann. Kann eine Präsenzprü-
fung nicht durchgeführt werden oder melden sich zu viele Studierende für die Alternative der Präsenzprü-
fung an, kann die Hochschule Studierende auf den voraussichtlich nächstmöglichen Präsenzprüfungster-
min verweisen. Prüfungsrechtliche Nachteile dürfen dadurch nicht entstehen. Kriterium für die Auswahl 
ist vorrangig der Studienfortschritt, wobei ein zeitnah bevorstehender Studienabschluss und die Anzahl 
der absolvierten Semester im Studiengang sowie zu berücksichtigende Nachteilsausgleiche maßgeblich 
sein sollen. Den betroffenen Studierenden muss ein Wechsel zur elektronischen Fernprüfung ermöglicht 
werden. Die Studierenden können ihr Wahlrecht bei allen weiteren Prüfungsversuchen erneut ausüben. 

(9) Ist die Übermittlung der Prüfungsaufgabe, die Bearbeitung der Prüfungsaufgabe, die Übermittlung der 
Prüfungsleistung oder die Videoaufsicht zum Zeitpunkt der Prüfung bei einer schriftlichen Prüfung tech-
nisch nicht durchführbar, wird die Prüfung vorzeitig beendet. Im Falle einer vorzeitigen Beendigung wird 
die Prüfungsleistung nicht gewertet und der Prüfungsversuch gilt als nicht unternommen. Dies gilt nicht 
bei einer geringfügigen Störung. Kann den Studierenden nachgewiesen werden, dass sie die Störung zu 
verantworten haben, kann der Prüfungsausschuss den Prüfungsversuch als nicht bestanden werten. Die 
Rechte aus Absatz 8 bleiben unberührt. 

 

§ 5 

Von der Rahmenprüfungsordnung werden auch die Promotions- und Habilitationsordnung der Fakultät für 
Bauingenieurwesen und Geodäsie erfasst. 

 

§ 6 

Diese Rahmenprüfungsordnung findet eine entsprechende Anwendung auf gemeinsame Prüfungsordnun-
gen mit anderen Fakultäten, sofern diese in ihrer Rahmenprüfungsordnung entsprechende Regelungen vor-
sehen. 

 

§ 7 

Prüfungen können auf Beschluss der zuständigen Prüfungsausschüsse ohne eine hochschulöffentliche Be-
teiligungsmöglichkeit durchgeführt werden. 

 

§ 8 

Studienleistungen können nach den Vorgaben der Modulverantwortlichen abweichend von den Vorgaben 
der Studien- und Prüfungsordnungen in anderer Form erbracht werden. 

 

§ 9 

Diese Rahmenprüfungsordnung gilt bis zum 31. März 2022. 
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